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(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
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Pismem z dnia 21 marca 2012 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następu
jących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) doty
czącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następu
jącego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate C 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks: +32 2 296 12 42 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

1. PROCEDURA 

Właściciel parku rozrywki w niemieckim regionie Eifel oraz 
niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne złożyły skargę doty
czącą domniemanej pomocy państwa związanej z finansowa
niem niemieckiego toru wyścigowego Nürburgring oraz 
obiektów rekreacyjnych przy tym torze. Władze niemieckie 
przekazały swoje uwagi dotyczące wyżej wspomnianych skarg. 

2. OPIS ŚRODKA 

Obecne postępowanie wyjaśniające dotyczy finansowania 
pewnych aspektów dotyczących funkcjonowania i) toru wyści
gowego Nürburgring oraz ii) różnych obiektów rekreacyjnych 
w jego sąsiedztwie, a także inwestycji związanych z torem 
i tymi obiektami oraz iii) organizacji na wspomnianym torze 
wyścigów Formuły 1. Obiekty rekreacyjne (w tym hotele), ale 
również inne elementy samego toru wyścigowego (w szczegól
ności trybuna) zostały zbudowane w ramach projektu „Nürbur
gring 2009”. W oparciu o obecnie dostępne informacje, środki 
finansowe na tor wyścigowy oraz obiekty rekreacyjne sięgnęły 
kwoty około 486 mln euro. 

Fundusze przekazane zostały przez pięć podmiotów: kraj 
związkowy Nadrenia-Palatynat, publiczny bank Investitions- 
und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH, publiczne przedsię
biorstwo Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und 
Projektmanagement GmbH, powiat Ahrweiler oraz przedsiębior
stwo publiczne będące właścicielem toru, Nürburgring GmbH. 
Różne środki obejmują w szczególności wpłat na poczet rezerw 
kapitałowych przez kraj związkowy, podwyższenie kapitału 

własnego przez kraj związkowy i powiat Ahrweiler, krótkoter
minowe finansowanie poprzez łączenie środków pieniężnych 
przedsiębiorstw kraju związkowego, długoterminowe refinanso
wanie poprzez wspomniany wyżej bank publiczny oraz powią
zaną gwarancję udzieloną przez kraj związkowy, dzierżawę 
kompleksu Nürburgring, występowanie wyżej wymienionego 
przedsiębiorstwa publicznego jako wspólnik cichy w przedsię
biorstwie prywatnym oraz powiązaną gwarancję udzieloną 
przez kraj związkowy, pożyczki od kraju związkowego jako 
udziałowca, dochody właściciela kompleksu Nürburgring 
z podatku od gier hazardowych, przekazanie udziałów przed
siębiorstwa prywatnego temu samemu właścicielowi oraz 
koncesję na organizację wyścigów Formuły 1. 

Do kwietnia 2010 r. tor wyścigowy był zarządzany przez 
Nürburgring GmbH, a przedsiębiorstwo to było również właści
cielem toru wyścigowego i parku rozrywki. Właścicielami hoteli 
były głównie przedsiębiorstwa prywatne. Od maja 2010 r. 
nastąpiła restrukturyzacja własności i zarządzania torem, 
a także powiązanymi obiektami. Przedsiębiorstwa publiczne 
pozostały właścicielami toru wyścigowego oraz parku rozrywki 
i stały się właścicielami hoteli. Zarządzanie całym kompleksem 
powierzono Nürburgring Automotive GmbH. 

3. OCENA ŚRODKA 

Po przeprowadzeniu oceny wstępnej Komisja ma podejrzenia, 
że środki te mogą stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 
107 ust. 1 TFUE. W szczególności wstępna ocena Komisji poka
zuje, że nie można wykluczyć istnienia selektywnej korzyści 
gospodarczej, a w związku z tym projekt może wiązać się

PL C 216/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.7.2012



z pomocą państwa. Ponadto finansowanie środków ze źródeł 
publicznych prawdopodobnie zakłóciłoby, a przynajmniej 
groziłoby zakłóceniem konkurencji. Kompleks ma potencjał 
do organizacji dużych międzynarodowych zawodów samocho
dowych, w tym wyścigów Formuły 1, dlatego nie można wyklu
czyć wpływu na konkurencję i wymianę handlową między 
państwami członkowskimi. W związku z tym na obecnym 
etapie i w oparciu o ocenę wstępną Komisja nie może wyklu
czyć, że środki zawierają elementy pomocy państwa w rozu
mieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Komisja nie została powiadomiona 
o żadnym z tych środków w celu uzyskania jej uprzedniej 
zgody. 

W tej sytuacji niezbędne jest zbadanie, czy którykolwiek ze 
środków można uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym 
na mocy art. 106 ust. 2 TFUE. Ocena taka obejmuje analizę, 
czy istnieje akt nałożenia zobowiązania, w którym państwo 
powierza przedsiębiorstwu odpowiedzialność za wykonanie 
pewnego zadania, czy powierzenie to dotyczy usług świadczo
nych w ogólnym interesie gospodarczym, czy jest ono 
niezbędne do wykonania powierzonych zadań i proporcjonalne 
do tego celu, oraz czy rozwój wymiany handlowej nie jest 
zakłócony w stopniu sprzecznym z interesem Unii. W następ
stwie oceny wstępnej Komisja ma wątpliwości, czy którykolwiek 

ze środków można uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym 
na mocy art. 106 ust. 2 TFUE. 

Konieczne jest również rozważenie, czy środek może zostać 
uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 
107 ust. 3 lit. c) TFUE. Taka ocena obejmuje analizę, czy środek 
jest zgodny ze strategicznym celem, jakim jest wspólny interes, 
jak również czy jest konieczny i proporcjonalny oraz czy nie 
powoduje nadmiernego zakłócenia konkurencji. W następstwie 
oceny wstępnej Komisja ma wątpliwości, czy proponowany 
projekt można uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym na 
mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

Ze względu na te wątpliwości oraz wpływ potencjalnej pomocy 
państwa na inwestycje podmiotów prywatnych wszczęcie przez 
Komisję formalnego postępowania wyjaśniającego wydaje się 
niezbędne. 

Komisja pragnie przypomnieć władzom niemieckim, że art. 108 
ust. 3 TFUE ma skutek zawieszający, oraz zwraca uwagę na art. 
14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, który stanowi, że 
wszelka pomoc niezgodna z prawem może zostać odzyskana 
od beneficjenta w drodze windykacji.
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TREŚĆ PISMA 

„die Kommission möchte die Bundesrepublik Deutschland darü
ber in Kenntnis setzen, dass nach Prüfung der von den deut
schen Behörden übermittelten Informationen über die vor
genannten Beihilfemaßnahmen beschlossen wurde, das Verfah
ren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) einzulei
ten. 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 27. Juli 2010 und 19. Januar 2011 
übermittelte der Eigentümer eines Freizeitparks in der 
deutschen Region Eifel und mit Schreiben vom 6. April 
2011, 3. August 2011, 17. Oktober 2011 und 16. No
vember 2011 übermittelte ein deutscher Automobilver
band Informationen über angebliche staatliche Beihilfen 
für die Finanzierung der Freizeiteinrichtungen an der 
deutschen Rennstrecke am Nürburgring. Am 18. Oktober 
2011 traf die Kommission mit den Vertretern des Auto
mobilverbands zusammen. 

(2) Mit Schreiben vom 3. Februar 2011 und 3. Mai 2011 
übermittelte die Kommission Deutschland die Beschwer
den und forderte weitergehende Informationen über die 
angeblichen staatlichen Beihilfemaßnahmen an. Nach 
mehrfacher Verlängerung der Antwortfrist übermittelten 
die deutschen Behörden mit Schreiben vom 27. Mai 
2011 und 16. Juni 2011 Auskünfte auf die Auskunfts
ersuchen. 

(3) Die Antworten der deutschen Behörden vom 27. Mai 
2011 und 16. Juni 2011 waren nicht vollständig. Daher 
forderte die Kommission mit Schreiben vom 26. Juli 
2011 weitere Auskünfte über die angeblichen staatlichen 
Beihilfemaßnahmen an. Mit Schreiben vom 28. Juli 2011 
beantragten die deutschen Behörden eine Fristverlänge
rung bis 30. September 2011, die bewilligt wurde. 

(4) Nachdem von dem in Erwägungsgrund (1) genannten 
Verband weitere Auskünfte erteilt worden waren, über
mittelte die Kommission den deutschen Behörden am 
2. September 2011 ein weiteres Auskunftsersuchen. Mit 
Schreiben vom 23. September 2011 baten die deutschen 
Behörden für die Beantwortung der Auskunftsersuchen 
vom 26. Juli 2011 und 2. September 2011 um Fristver
längerung bis 17. Oktober 2011; diese Fristverlängerung 
wurde bewilligt. Nach einem Treffen mit den deutschen 
Behörden am 12. Oktober 2011 gewährte die Kommis
sion auf eine weitere Bitte Deutschlands für die beiden 
Auskunftsersuchen eine weitere Fristverlängerung bis 
15. November 2011. Die deutschen Behörden antworte
ten mit Schreiben vom 15. November 2011, welches 
durch ein Schreiben vom 8. Februar 2012 vervollständigt 
wurde. 

2. DARSTELLUNG DER MASSNAHMEN 

(5) Die derzeitige Untersuchung betrifft die Finanzierung ver
schiedener Aspekte hinsichtlich der Investitionen in die 
und des Betriebs i) der Rennstrecke Nürburgring und ii) 
der verschiedenen Freizeiteinrichtungen im Umfeld der 
Rennstrecke sowie iii) der Organisation der Rennver
anstaltungen der Formel 1 auf der Rennstrecke. ( 1 ) 

(6) Die Freizeiteinrichtungen, aber auch die übrigen Kom
ponenten der eigentlichen Rennstrecke (hauptsächlich 
eine Tribüne) wurden im Rahmen des Projekts „Nürburg
ring 2009“ entwickelt bzw. errichtet. Wie aus den vor
liegenden Informationen hervorgeht, belaufen sich die 
Fördermittel zur Finanzierung der Rennstrecke und der 
Freizeiteinrichtungen auf rund […] Mio. EUR, hauptsäch
lich in Form von Bankkrediten und Gesellschafterdarle
hen sowie Einzahlungen in die Kapitalrücklage. ( 2 ) Die 
genaue Höhe aller Finanzierungsmaßnahmen insgesamt 
muss allerdings bei der Untersuchung ermittelt werden, 
da immer noch einige Auskünfte fehlen. 

2.1. Allgemeine Informationen zur Rennstrecke und 
zum Freizeitpark Nürburgring 

(7) Der Nürburgring ist eine Motor- und Rennsportstrecke 
im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz (im Folgenden 
„das Land“). Die Rennstrecke umfasst eine moderne, 
1984 errichtete Grand-Prix-Rennstrecke und die 1927 
eröffnete, wesentlich längere alte Nordschleife. Ferner ge
hört zum Nürburgring ein Freizeitpark namens ring werk 
(vormals „Erlebniswelt“). Der Nürburgring dient als 
Grand-Prix-Strecke für Rennveranstaltungen der Formel 1 
(über 68 000 Besucher an vier Veranstaltungstagen im 
Juli 2011). ( 3 ) Neben Motorsportveranstaltungen werden 
am Nürburgring verschiedene Sport- und Kulturveranstal
tungen durchgeführt (die von der Nürburgring GmbH 
und anderen Unternehmen im Jahr 2009 organisierten 
Veranstaltungen wurden von insgesamt mehr als […] 
Besuchern frequentiert), darunter die in jedem Sommer 
stattfindende bekannte Konzertveranstaltung „Rock am 
Ring“ (zu der am Veranstaltungswochenende im Jahr 
2009 über 80 000 Besucher kamen). Der Nürburgring 
liegt rund 174 km westlich der Stadt Frankfurt am 
Main und etwa 141 km nordöstlich der Stadt Luxemburg. 

(8) Das Einzugsgebiet der Rennstrecke Nürburgring könnte 
auch von anderen Rennstrecken abgedeckt werden, von 
denen die Rennstrecke Spa-Francorchamps am nächsten 
gelegen ist (Entfernung von der Rennstrecke Nürburgring 
rund 107 km). ( 4 ) Das Einzugsgebiet des Freizeitparks 
Nürburgring könnte auch von anderen Freizeitparks be
dient werden, von denen der Eifelpark Gondorf am 
nächsten gelegen ist (Entfernung vom Freizeitpark Nür
burgring rund 64 km). ( 5 ) 

(9) Nach dem Rennkalender 2012 werden sieben Formel-1- 
Grand-Prix-Rennen auf Rennstrecken in der Europäischen
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( 1 ) Die beiden Beschwerden betreffen verschiedene dieser Aspekte. 

( 2 ) Dieser Betrag in Höhe von rund […] Mio. EUR beinhaltet die 
Beihilfemaßnahmen in Höhe von rund […] Mio. EUR, die vor 
Beginn des Projekts „Nürburgring 2009“ zugeführt wurden (siehe 
Erwägungsgrund (34)). 

( 3 ) Bis 2007 fanden jedes Jahr Formel-1-Rennen am Nürburgring statt. 
Seit 2007 finden die Grand-Prix-Rennen in Deutschland jährlich 
abwechselnd am Nürburgring und am Hockenheimring statt. Somit 
fanden am Nürburgring in den Jahren 2008 und 2010 keine Formel- 
1-Rennen statt. 

( 4 ) Im Einzelnen sind dies die Rennstrecken Zolder (ca. 197 km vom 
Nürburgring entfernt), Hockenheim (ca. 212 km entfernt), Valkens
waard (ca. 239 km entfernt) und Mettet (ca. 239 km entfernt). 

( 5 ) Im Einzelnen sind dies die Freizeitparks Phantasialand Brühl 
(ca. 70 km vom Freizeitpark Nürburgring entfernt), Freizeitpark 
Lochmühle (ca. 150 km entfernt), Le Labyrinth Durbuy (ca. 149 km 
entfernt) und Durbuy Adventure (ca. 151 km entfernt).



Union veranstaltet – neben den Rennstrecken in Deutsch
land (Nürburgring und Hockenheimring) finden diese 
Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Bel
gien, dem Silverstone Circuit im Vereinigten Königreich, 
dem Hungaroring in Ungarn, dem Autodromo di Monza 
in Italien, dem Circuit de Cataluña und dem Valencia 
Street Circuit in Spanien statt. 

(10) Die Rennstrecke Nürburgring zählt derzeit zu den größ
ten Rennstrecken in Deutschland. In den Jahren 1995 bis 
2009 lagen die Besucherzahlen der Rennstrecke zwischen 
[…] im Jahr 1998 und […] im 2001. In den Jahren von 
2001 bis 2006 lagen die Besucherzahlen des Freizeit
parks zwischen […] im Jahr 2001 und […] im Jahr 
2006. 

(11) Bis April 2010 war Eigentümerin und Betreiberin des 
Nürburgrings die Nürburgring GmbH („NG“) mit dem 
Geschäftsgegenstand Förderung des Automobilsektors 
und des Motorsports sowie Förderung des Tourismus in 
der Region Eifel. Die NG gehört zu 90 % dem Land und 
zu 10 % dem Landkreis Ahrweiler. Die NG hatte verschie
dene Tochterunternehmen für verschiedene Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Rennstrecke. 

2.2. Das Projekt „Nürburgring 2009“ 

(12) Um die Attraktivität des Nürburgrings während des ge
samten Jahres zu steigern, wurde das Projekt „Nürburg
ring 2009“ aufgelegt, mit dem die Rennstrecke durch 
verschiedene Attraktionen aufgewertet werden sollte. 
Das Projekt wurde vom Land förmlich genehmigt und 
am 19. November 2007 vom Aufsichtsrat der NG gebil
ligt. ( 6 ) Das Projekt „Nürburgring 2009“ besteht aus den 
Teilbereichen I und II: 

(13) Der Teilbereich I („Tribüne“) wurde von der NG ent
wickelt und finanziert. Er umfasst: 

— die Komponente IA („Tribüne“), bestehend aus Tribü
ne, welcome center, ring arena (für bis zu 5 100 Be
sucher) und Erschließungsmaßnahmen, 

— die Komponente IB („Erlebniswelt“), bestehend aus 
ring boulevard (Shopping Mall mit der größten Multi
touch-Video-Wand der Welt), WARSTEINER Eventcen
ter (für bis zu 1 500 Besucher), Autowelten (Ausstel
lungs- und Verkaufsflächen für Automobilhersteller), 
ring werk (Indoor-Attraktionen wie ein Multi-Media- 
Theater, eine historische Ausstellung, interaktive An
wendungen und ring racer, die schnellste Achterbahn 
Europas) sowie die ring kartbahn (eine Indoor-Kart
bahn). 

(14) Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht über die 
Kosten der Maßnahmen für Teilbereich I ( 7 ): 

Tabelle 1 

Baukosten für Tribüne und Erlebniswelt 
(Teilbereich I) 

Betrag (in EUR) 

Tribüne […] Mio. 

Multifunktionshallen […] Mio. 

Innere und äußere 
Erschließungsmaßnahmen 

[…] Mio. 

Ring werk […] Mio. 

Autowelten […] Mio. 

Parkhaus […] Mio. 

Ausstattung […] Mio. 

Gesamt 215 Mio. 

(15) Die NG bemühet sich um eine langfristige Finanzierung 
des Teilbereichs I am Markt. Am 4. August 2006 schloss 
die NG mit der IPC International Cooperation Project SA 
(„IPC“) einen Projektfinanzierungs- und -entwicklungsver
trag. Gegenstand dieses Vertrags ist die exklusive Beauf
tragung der IPC durch die NG mit der Vermittlung eines 
Investors für das Projekt „Nürburgring 2009“. Unterneh
menszweck der IPC ist der An- und Verkauf von Immo
bilien, der Handel als Makler mit Immobilien, die Immo
bilienverwaltung sowie die Projektfinanzierung. ( 8 ) Mit 
Verträgen vom 17. September 2008 und 27. Oktober 
2008 traten die Pinebeck S.A. ( 9 ) („Pinebeck“) und deren 
100 %ige Tochtergesellschaften Pinebeck Nürburgring 
GmbH („PNG“) und Pinebeck GmbH in die bestehenden 
Vertragsbeziehungen zwischen der NG und der IPC ein. 
Unternehmenszweck von Pinebeck ist der An- und Ver
kauf von Immobilien, der Handel als Makler mit Immo
bilien, die Immobilienverwaltung sowie die Projektfinan
zierung. 

(16) Der Teilbereich II („Beherbergungs- und Gastronomie
betriebe“) besteht aus zwei Hotels (einschließlich eines 
Spielcasinos), 100 Ferienhäusern, fünf Restaurants, einer 
Diskothek und einem Merchandising-Shop. ( 10 ) Die Inves
tition in Höhe von 115 Mio. EUR war notwendig, um 
den erwarteten höheren Besucherzahlen Rechnung zu 
tragen. Der Teilbereich II wurde von dem Privatunterneh
men Mediinvest GmbH und von der Motorsport Resort 
Nürburgring GmbH sowie der Congress-und Motorsport 
Hotel Nürburgring GmbH entwickelt.
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( 6 ) Der Kommission liegt weder die Genehmigung des Aufsichtsrats der 
NG vom 19 November 2007 noch die Genehmigung des Projekts 
durch das Land vor, und auch der Zeitpunkt, zu dem die Genehmi
gung vom Land erteilt wurde, ist der Kommission nicht bekannt. 

( 7 ) Für den Teilbereich I war ursprünglich von Kosten in Höhe von 135 
Mio. EUR ausgegangen worden. Die endgültigen Kosten für den 
Teilbereich I betragen jedoch inzwischen 215 Mio. EUR. 

( 8 ) Geschäftsführender Alleingesellschafter der IPC ist Herr Michael 
Merten. Die IPC ist zu jeweils 100 % an der IPC-Eifel-Projekt 
GmbH i.L. („IPC EP“) und der IPC Gesellschaft für internationale 
Projekt Coordination mbH i.L. beteiligt. 

( 9 ) Herr Michael Merten und Herr Normann Böhm sind zu jeweils 
50 % beteiligt. 

( 10 ) Für den Teilbereich II wurden ursprünglich Kosten von 80 Mio. EUR 
veranschlagt. Die endgültigen Kosten für die Einrichtungen von 
Teilbereich II betragen jedoch inzwischen 115 Mio. EUR; Haupt
ursache hierfür waren die Kosten für das ursprünglich nicht ge
plante Vier-Sterne-Hotel.



(17) Unternehmenszweck der Mediinvest GmbH („Mediinvest“) 
ist die Vermittlung von Verträgen über Grundstücke und 
Immobilien, Projektentwicklung sowie der Bau von Im
mobilien, Ferienanlagen und Resorts. Geschäftsführender 
Alleingesellschafter der Mediinvest ist Herr Kai Richter. 
Die Mediinvest hatte verschiedene Tochtergesellschaften, 
die für unterschiedliche Aktivitäten, hauptsächlich im Zu
sammenhang mit Beherbergungseinrichtungen, verant
wortlich waren. 

(18) Unternehmenszweck der Motorsport Resort Nürburgring 
GmbH („MSR“) ist die Projektentwicklung und die Errich
tung von Immobilien, Ferienanlagen, Hotels und Resorts 
sowie die Beteiligung an Unternehmen, die mit der Pro
jektentwicklung am Nürburgring in Verbindung stehen. 
Seit dem 25. März 2010 befindet sich die MSR zu 
93,3 % im Eigentum der NG und zu 6,7 % im Eigentum 
der Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und 
Projektmanagement GmbH („RIM“). ( 11 ) Unternehmens
zweck der Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring 
GmbH („CMHN“) ist die Errichtung und der Betrieb von 
Hotels, Ferienimmobilien und Resorts. Die CMHN ist eine 
100 %ige Tochtergesellschaft der MSR. Der Teilbereich II 
des Projekts wurde von der Geisler & Trimmel General 
Contractor GmbH („Geisler & Trimmel“) und der Weber 
Projektierungs- und Realisierungs GmbH („Weber“) ge
baut. 

(19) Der Kommission liegen keine Angaben über die finan
zielle Lage der Mediinvest, der MSR und der CMHN vor. 
Sie fordert daher Deutschland auf, für die genannten Un
ternehmen die in Tabelle 2 aufgeführten Finanzkennzah
len für die Jahre 2006 bis 2011 sowie für die Monate 
Januar und Februar 2012 vorzulegen. 

(20) Deutschland gibt an, dass es nicht gelungen war, für Teil
bereich I oder Teilbereich II einen privaten Investor zu 
finden. ( 12 ) 

2.3. Umstrukturierung von Eigentumsverhältnissen 
und Betrieb im Jahr 2010 

(21) Bis zum 30. April 2010 wurde die Rennstrecke (ein
schließlich Teilbereich I, Tribüne) von der NG betrieben, 

die daneben auch rechtmäßige Eigentümerin der Renn
strecke und des Freizeitparks war. Der Freizeitpark wurde 
von der Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG be
trieben. Die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe 
(Teilbereich II) standen im Eigentum der MSR und der 
CMHN und wurden von der Lindner Hotels AG betrie
ben. 

(22) Am 1. Mai 2010 erfolgte eine Umstrukturierung von 
Eigentumsverhältnissen und Betrieb der Rennstrecke 
und der Einrichtungen. Dahinter stand der Gedanke, 
dass der Betrieb von Teilbereich I und Teilbereich II in 
einer Hand zusammengeführt werden sollte und dass 
Eigentum und Betrieb aufgeteilt werden sollten. Die NG 
blieb Eigentümerin von Teilbereich I; durch ihren Anteil 
von 93,3 % an der MSR erwarb sie das Eigentum an 
Teilbereich II und wurde mittelbar Eigentümerin von 
93,3 % der CMHN. Der Betrieb von Teilbereich I und 
Teilbereich II wurde der Nürburgring Automotive 
GmbH („NAG“) ( 13 ) übertragen. Unternehmenszweck der 
NAG ist der Betrieb der Rennstrecken des Nürburgrings, 
der am Nürburgring ansässigen Beherbergungs- und Gas
tronomiebetriebe, des Fahrsicherheitszentrums, der Renn
fahrschule, der Multifunktionshallen, des ring werks sowie 
aller weiteren Destinationen des Nürburgrings. Gesell
schafter der NAG waren zu jeweils 50 % die Mediinvest 
und die Lindner Unternehmensgruppe GmbH & Co Hotel 
KG. Betreiberin von Teilbereich II ist nach wie vor die 
Lindner Hotels AG. Der Kommission liegen keine Anga
ben über die finanzielle Lage der NAG vor. Sie fordert 
daher Deutschland auf, für das genannten Unternehmen 
die in Tabelle 2 aufgeführten Finanzkennzahlen für die 
Jahre 2006 bis 2011 sowie für die Monate Januar und 
Februar 2012 vorzulegen. 

2.4. Weitere Angaben zur NG 

Finanzielle Angaben 

(23) Zwischen 2006 und 2008 befand sich die NG in Schwie
rigkeiten, wodurch sie in ihrer Fähigkeit, das Projekt 
„Nürburgring 2009“ und die Rennveranstaltungen der 
Formel 1 der Jahre 2007, 2009 und 2011 zu finanzieren, 
beeinträchtigt war. 

Tabelle 2 

Finanzkennzahlen der NG für die Jahre 2001-2008 

(in Tsd. EUR) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Jahresergebnis 241 – 503 528 – 9 581 – 9 672 – 40 202 – 961 – 3 045 

Umsatz […] […] […] […] […] […] 29 925 22 014 

Operativer 
Cashflow 

— — […] […] […] […] […] […]
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( 11 ) Bis zum 25. März 2010 waren Anteilseigner der MSR die Medi
invest GmbH (49,5 %), Geisler & Trimmel General Contractor 
GmbH (33,8 %), die NG (10 %) und die Weber Projektierungs- 
und Realisierungs GmbH (6,7 %). 

( 12 ) Schreiben der deutschen Behörden vom 15. November 2011, 
Randnrn. 57, 76 und 77. ( 13 ) Bis 2010 Grundkapital Management GmbH.



(in Tsd. EUR) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Gesell
schaftern und Kre
ditinstituten 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Verbindlichkeiten 
insgesamt 

— […] […] […] […] […] 46 773 99 074 

Zinsaufwendungen […] […] […] […] […] 783 1 237 2 385 

Eigenkapital 15 228 18 602 19 130 37 275 27 603 – 12 599 – 10 227 – 9 939 

(24) Bei einer Prüfung der Berechnung der Jahresergebnisse 
des Unternehmens werden die Auswirkungen der schwa
chen finanziellen und betrieblichen Ergebnisse deutlich. 
Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, stiegen die Umsatzzah
len von 2006 auf 2007 leicht an. Der Wegfall der Renn
veranstaltungen der Formel 1 führte zu Umsatzeinbußen 
von 29,925 Mio. EUR im Jahr 2007 auf 22,014 Mio. EUR 
im Jahr 2008; im selben Zeitraum stiegen die Verbind
lichkeiten der NG gegenüber ihren Gesellschaftern und 
den Kreditinstituten um […] Mio. EUR auf […] 
Mio. EUR. ( 14 ) Durch das Projekt „Nürburgring 2009“ 
erhöhten sich die Verbindlichkeiten der NG und die Zins
aufwendungen. Aufgrund der Drohverlustrückstellungen 
für die Formel-1-Rennveranstaltungen ( 15 ) war das Eigen
kapital negativ ( 16 ). Hingegen stieg der operative Cashflow 
zwischen 2006 und 2008. ( 17 ) 

(25) Über die finanzielle Lage der NG in den Jahren 2009 bis 
2012 liegen der Kommission nur eingeschränkte Anga
ben vor. Die Kommission fordert daher die deutschen 
Behörden auf, für die Jahre 2009 bis 2011 sowie für 
die Monate Januar und Februar 2012 einen Überblick 
über die in der Tabelle 2 aufgeführten Finanzkennzahlen 
der NG vorzulegen. 

Beteiligung der NG an anderen Unternehmen vor dem 
Projekt „Nürburgring 2009“ 

(26) Vor Beginn des Projekts „Nürburgring 2009“ stand die 
NG in Beteiligungs- und Vertragsbeziehungen mit ver
schiedenen anderen Unternehmen. Folgende Unterneh
men erhielten von der NG Darlehen oder anderweitige 
Unterstützung. 

(27) Unternehmenszweck der Erlebnispark Nürburgring 
GmbH & Co. KG („EWN“) war der Betrieb der „Erlebnis
welt“ mit motorsportlich orientierten Attraktionen am 
Nürburgring. Am 31. März 2011 wurde die Gesellschaft 
umfirmiert in ring werk GmbH & Co. KG, alleinige Ge
sellschafterin war bis zum 24. August 2011 die NG – zu 
diesem Zeitpunkt ging das Eigentum an der EWN auf die 

NG über, wodurch das Erlöschen der Gesellschaft ohne 
förmliche Liquidation in das deutsche Handelsregister ein
getragen wurde. 

(28) Unternehmenszweck der Fahrsicherheitszentrum am Nür
burgring GmbH & Co. KG („FSZ“) ist die Errichtung, der 
Besitz und der Betrieb eines Fahrsicherheitszentrums. Sie 
steht zu 41 % im Eigentum der NG. 

(29) Unternehmenszweck der Motorsport Akademie Nürburg
ring GmbH & Co. KG („MAN“) ist die Förderung des 
deutschen Motorsports durch den Betrieb einer Fortbil
dungseinrichtung. Alleinige Gesellschafterin ist die NG. 

(30) Unternehmenszweck der Test & Training International 
GmbH i.L. („TTI“) ist die Förderung und Einrichtung 
von Fahrsicherheitszentren, insbesondere auch der Bau 
und/oder Betrieb solcher Fahrsicherheitszentren. Die Ge
sellschaft steht zu 35 % im Eigentum der NG. 

(31) Unternehmenszweck der BikeWorld Nürburgring GmbH 
(„BWN“) waren der Handel und die Veredelung von 
neuen und gebrauchten Motorrädern sowie die Förderung 
des Motorradtourismus in der Eifel. Die NG veräußerte 
2007 ihren Anteil von 49 % an der BWN. 

(32) Unternehmenszweck der Camp 4 Fun GmbH & Co. KG 
(„Camp4Fun“) war der Betrieb eines Off-Road-Parks. Bis 
zum 18. Oktober 2010 war die NG alleinige Komman
ditistin des Gesellschaft, danach ging ihr Eigentum auf die 
NG über und das Erlöschen der Gesellschaft ohne förm
liche Liquidation wurde in das deutsche Handelsregister 
eingetragen. 

2.5. Die Beihilfegeber 

(33) Im vorliegenden Fall wurden von fünf Körperschaften 
Fördermittel gewährt: (1) vom Land Rheinland-Pfalz, ins
besondere über den vom Finanzministerium des Landes 
verwalteten Liquiditätspool, (2) von der landeseigenen 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH 
(„ISB“), einer 100 %igen Tochter des Landes Rheinland- 
Pfalz, (3) von dem landeseigenen Unternehmen RIM, ei
ner 100 %igen Tochter der ISB, (4) vom Landkreis Ahr
weiler und (5) von der NG.
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( 14 ) Im Jahr 2009, in dem das Forml-1-Rennen stattfand, belief sich der 
Umsatz auf 33,322 Mio. EUR. 

( 15 ) Schreiben der deutschen Behörden vom 15. November 2011, 
Randnr. 351. 

( 16 ) Im Jahr 2009 betrug das Eigenkapital – 15,827 Mio. EUR. 
( 17 ) Im Jahr 2009 verzeichnete die NG einen negativen Cashflow in 

Höhe von […] Mio. EUR.



2.6. Allgemeine Angaben zu den Beihilfemaßnahmen 

Höhe der Beihilfe 

(34) Nach den vorliegenden Informationen belaufen sich 
die Beihilfemaßnahmen insgesamt auf mindestens 
485 787 149,14 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen 
aus dem Nennbetrag eines Bankdarlehens (330 
Mio. EUR) ( 18 ), einem Gesellschafterdarlehen und einem 
Zuschuss des Landes an die NG für Formel 1 Rennver
anstaltungen ([…] EUR) ( 19 ), Einzahlungen in die Kapital
rücklage und Kapitalerhöhungen durch die Gesellschafter 
([…] EUR) ( 20 ), Gesellschafterdarlehen für das Projekt 
„Nürburgring 2009“ ([…] Mio. EUR) ( 21 ), Gesellschafter
darlehen der NG an ihre Töchter vor dem Projekt „Nür
burgring 2009“ ([…] EUR) ( 22 ) sowie Einnahmen aus ei
ner Spielbankabgabe (8 Mio. EUR) ( 23 ). ( 24 ) Der Gesamt
betrag entspricht nicht dem endgültigen Betrag, da ins
besondere die Beihilfemaßnahmen über das Jahr 2011 
hinaus laufen könnten. Deutschland wird aufgefordert, 
der Kommission Angaben über die Beihilfen zu übermit
teln, die zukünftig im Zusammenhang mit dem Nürburg
ring-Komplex gewährt werden (einschließlich Beihilfen, 
die im Jahr 2012 gewährt werden). 

Beihilfemaßnahmen 

(35) Nachstehend sind die verschiedenen Maßnahmen im We
sentlichen drei Kategorien zugeordnet: (1) Einrichtungen 
und Betrieb der Rennstrecke, (2) Maßnahmen zur Touris
musförderung und (3) Organisation von Formel-1-Renn
veranstaltungen. Für jede Kategorie werden die Maßnah
men in einer chronologischen Reihenfolge vorgestellt. 

2.6.1. Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(36) Zur ersten Kategorie gehören Einrichtungen und Betrieb 
der Rennstrecke (Teilbereich I: „Tribüne“). Maßnahme 1 
(Einzahlungen in die Kapitalrücklage und Kapitalerhöhun
gen) und Maßnahme 2 (Gesellschafterdarlehen der NG 
vor Beginn des Projekts „Nürburgring 2009“) sowie Teile 
der Maßnahme 3 (Liquiditätspool des Landes) betreffen 
die Finanzierung vor Beginn des Projekts „Nürburgring 
2009“ im Jahr 2007. 

(37) Maßnahme 1 (Einzahlungen in die Kapitalrücklage und 
Kapitalerhöhungen): Beihilfen in Form von Einzahlungen 
in die Kapitalrücklage ( 25 ) wurde vom Land an die NG am 
1. Mai 2002 in Höhe von […] EUR und am 21. Dezem
ber 2004 in Höhe von […] EUR ( 26 ) gewährt. Darüber 
hinaus wurden folgende Kapitalerhöhungen zugunsten 
der NG vorgenommen: am 31. August 2004 eine Kapi
talerhöhung in Höhe von […] EUR ( 27 ) durch das Land 
und am 4. September 2007 eine Kapitalerhöhung in 
Höhe von […] EUR durch den Landkreis Ahrweiler. Beide 
Teilmaßnahmen zusammen belaufen sich auf […] EUR. 

(38) Maßnahme 2 (Gesellschafterdarlehen der NG vor Beginn 
des Projekts „Nürburgring 2009“): Unabhängig vom Pro
jekt „Nürburgring 2009“ gewährte die NG ihren Toch
tergesellschaften die in der nachstehenden Tabelle auf
geführten Gesellschafterdarlehen. Der Zinssatz wurde 
mit […] % vereinbart, Sicherheiten wurden nicht gestellt. 

Tabelle 3 

Gesellschafterdarlehen der NG zugunsten ihrer Töchter für 
das Projekt „Nürburgring 2009“ 

Empfänger Laufzeit/Datum Betrag (in EUR) Zinssatz 

EWN […] […] […] 

FSZ […] […] […] 

MAN […] […] […] 

TTI […] […] […] 

BWN und BWNB […] […] […] 

Camp4Fun […] […] […] 

INSGESAMT […]
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( 18 ) Dieser Betrag betrifft das Projekt „Nürburgring 2009“; er entspricht 
der Maßnahme 8 unten. 

( 19 ) Dieser Betrag betrifft das im Januar 2011 gewährte Gesellschafter
darlehen für die Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 
([…] EUR) sowie finanzielle Mittel für die Organisation der For
mel-1-Rennveranstaltungen im Jahr 2011 (13,5 Mio. EUR), siehe 
Maßnahmen 14 und 16 unten. 

( 20 ) Dieser Betrag betrifft die Erhöhung des Eigenkapitals der NG vor 
Beginn des Projekts „Nürburgring 2009“; er entspricht der Maß
nahme 1 unten. 

( 21 ) Dieser Betrag ([…] Mio. EUR plus […] Mio. EUR für 2011) ent
spricht der Maßnahme 14 unten. 

( 22 ) Maßnahme 2 unten. 
( 23 ) Diese Maßnahme entspricht der Maßnahme 13 unten. Die Abgabe 

wurde 2009 eingeführt. Es besteht jedoch keine förmliche Verbin
dung mit dem Projekt „Nürburgring 2009“. 

( 24 ) Um Doppelzählung von Beihilfen zu vermeiden, werden vorläufig 
weder die Beihilfen aus dem Liquiditätspool des Landes (Maß
nahme 3 unten) für das Projekt „Nürburgring 2009“ und aus den 
stillen Beteiligungen der RIM an der Mediinvest (Maßnahme 11 
unten), d. h. vor der Umstrukturierung des Projekts im Jahr 2010 
(die im Wesentlichen durch die Gewährung des ISB-Darlehens über 
330 Mio. EUR verwirklicht wurden), noch die Darlehen der NG an 
die MSR (Maßnahme 4 unten), die Darlehen, die Patronatserklärung 
und der Rangrücktritt der NG zugunsten der Cash Settlement & 
Ticketing GmbH (Maßnahme 5 unten), die Zahlungen an die Pine
beck/IPC (Maßnahme 6 unten) und die Forderungsabtretung der MI- 
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH (Maßnahme 7 unten) in die 
Gesamthöhe der Beihilfen eingerechnet. Da der Kommission gegen
wärtig die Höhe der Beihilfen nicht bekannt ist, die mit der Garan
tieerklärung des Landes für das Darlehen der ISB (Maßnahme 9 
unten), der Garantieerklärung des Landes für die stillen Beteiligun
gen der RIM an der Mediinvest (Maßnahme 12 unten), der Ver
pachtung des Nürburgring-Komplexes (Maßnahme 10 unten), der 
Rangrücktrittserklärung (Maßnahme 14 unten) und der Übertragung 
der Anteile an der MSR (Maßnahme 15 unten) gewährt wurden, 
sind diese Beihilfen in dem Betrag von […] EUR ebenfalls nicht mit 
eingerechnet. 

( 25 ) Kapitalrücklagen sind Zuzahlungen von Gesellschaftern in das Ei
genkapital, die nicht gezeichnetes Kapital sind. Der Begriff wird in 
Bilanzen häufig als Teil der Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft 
geführt. Die Kapitalrücklage dient zur Berücksichtigung des Teils des 
Eigenkapitals, der bei einer Kapitalerhöhung den Nennwert der Ak
tien (Stammaktien) übersteigt. Die ausgegebenen und bezahlten 
Stammaktien plus der Kapitalrücklage zusammengenommen er
geben den Gesamtbetrag, der von den Anlegern bei der Ausgabe 
für die Aktien bezahlt wurde. 

( 26 ) Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch Forderungsverzicht hin
sichtlich eines Darlehens („Altdarlehen Bund“). 

( 27 ) Beitrag des Landes durch Forderungsverzicht hinsichtlich eines Dar
lehens („Altdarlehen Bund“) in Höhe von […] EUR und Beitrag des 
Landkreises Ahrweiler durch einen Liquiditätsbeitrag in Höhe von 
[…] EUR.



(39) Maßnahme 3 (Liquiditätspool des Landes): Diese Teilmaß
nahmen bestehen aus Darlehen aus einem so genannten 
Liquiditätspool des Landes. Im Zusammenhang mit den 
Formel-1-Rennveranstaltungen und dem Projekt „Nür
burgring 2009“ nimmt die NG sei 2003 bzw. 2008 
am Liquiditätspool des Landes teil. ( 28 ) Die ISB nimmt 
ebenfalls an dem Liquiditätspool teil. Der Liquiditätspool 
dient der Liquiditätsoptimierung innerhalb der verschie
denen Holdings, Stiftungen und öffentlichen Unterneh
men des Landes. Grundlage für die Teilnahme der ver
schiedenen Unternehmen und Stiftungen an dem Liqui
ditätspool ist eine Vereinbarung zwischen dem jeweiligen 
Unternehmen/der jeweiligen Stiftung und dem Finanz
ministerium des Landes. Für den Fall, dass innerhalb 
des Pools die Liquiditätsnachfrage die Höhe der verfüg
baren Mittel übersteigt, wird die Liquiditätslücke kurzfris
tig auf dem Kapitalmarkt finanziert. Im Zeitraum zwi
schen dem 23. Juni 2008 und dem 30. Juni 2010 tätigte 
die NG für das Projekt „Nürburgring 2009“ Mittelabrufe 
in Höhe von […] Mio. EUR aus dem Liquiditätspool. Die 
ISB tätigte im August 2009 im Zusammenhang mit dem 
Projekt „Nürburgring 2009“ einen Mittelabruf in Höhe 
von 285 Mio. EUR. ( 29 ) 

(40) Der Liquiditätspool des Landes wurde für die Finanzie
rung von Maßnahmen aller drei Kategorien genutzt – 
Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke, Maßnahmen 
zur Tourismusförderung und Organisation von Formel-1- 
Rennveranstaltungen. Derzeit ist im Liquiditätspool des 
Landes keine Kreditlinie für die NG eingerichtet. 

Tabelle 4 

Inanspruchnahme des Liquiditätspools durch die NG für 
Formel-1-Rennveranstaltungen und für das Projekt 

„Nürburgring 2009“ (30. Juni 2003 bis 13. Januar 2011) 

Jahr Betrag Durchschnittlicher 
Zinssatz pro Jahr 

2003 […] […] 

2004 […] […] 

2005 […] […] 

2006 […] […] 

2007 […] […] 

2008 […] […] 

2009 195 405 370 […] 

2010 […] […] 

2011 […] […] 

(41) Maßnahme 4 (Darlehen der NG an die MSR): Im Zusam
menhang mit dem Projekt „Nürburgring 2009“ gewährte 
die NG der MSR am 27. Dezember 2007 ein Darlehen 
über […] EUR zu einem Zinssatz von […] %. ( 30 ) Sicher
heiten wurden nicht gestellt. 

(42) Maßnahme 5 (Darlehen, Patronatserklärung und Ran
grücktritt der NG zugunsten der Cash Settlement and 
Ticketing GmbH („CST“)): Im Zeitraum zwischen dem 
27. August 2008 und dem 18. April 2011 gewährte 
die NG der CST ( 31 ) Darlehen über einen Gesamtbetrag 
von […] EUR zu einem Zinssatz von […] %. ( 32 ) Zur 
Vermeidung der Insolvenz der CST gab die NG am 
23. Dezember 2009 eine Patronatserklärung zugunsten 
der CST mit Befristung bis zum 31. Dezember 2011 ab. 
Darin verpflichtet sich die NG gegenüber der CST, dieje
nigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abwendung der 
Insolvenz der CST notwendig sind. Die Patronatserklä
rung wurde in Anspruch genommen. ( 33 ) Am 13. Dezem
ber 2010 erklärte die NG gegenüber der CST ihren Ran
grücktritt. 

(43) Maßnahme 6 (Zahlungen an Pinebeck/IPC und Darlehen 
an die PNG): Zwischen 2006 und 2008 erhielten die 
Pinebeck und die IPC von der NG insgesamt […] EUR 
als Gegenleistung für ihre Dienste bei der Suche nach 
privaten Investoren. Außerdem gewährte die NG der 
PNG am 15. Oktober 2008 ein Darlehen über 3 
Mio. EUR zu einem Zinssatz von […] %. Die PNG nutzte 
dieses Darlehen, um der MSR ein Darlehen in Höhe von 
[…] EUR zu gewähren; […] EUR behielt die PNG selbst. 
Beide Darlehen waren durch Sicherheiten zugunsten der 
NG im Wert von 3 Mio. EUR besichert. 

(44) Maßnahme 7 (Forderungsabtretung der MI-Beteiligungs- 
und Verwaltungs GmbH („MIB“): Am 17. April 2009 trat 
die MIB ( 34 ) ihre Darlehensforderungen gegen die CST in 
Höhe von […] EUR ( 35 ) an die NG ab.
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( 28 ) Zu den Problemen bei der Verwaltung und Finanzierung des Liqui
ditätspools siehe Jahresbericht 2011 des Rechnungshofs des Landes 
Rheinland-Pfalz, Teil II, S. 7-15, abrufbar unter http://www. 
rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/. 

( 29 ) Jahresbericht des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz, 
Teil II, S. 11, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp.de/ 
Jahresberichte/. 

( 30 ) Weder die Gesellschafterdarlehen in Höhe von […] EUR, die zwi
schen dem 27. Mai 2008 und dem 10. Juni 2009 von der MSR an 
die CMHN gewährt wurden, noch die Darlehen in Höhe von […] 
EUR, die zwischen Dezember 2008 und Januar 2010 von der MSR 
an die Grüne Hölle Betriebsgesellschaft mbH gewährt wurden, sind 
Gegenstand dieses Beschlusses, da sie anscheinend keine staatlichen 
Mittel betreffen. 

( 31 ) Unternehmensgegenstand der CST ist das Betreiben eines bargeld
losen Zahlungssystems, bei dem die Kunden für den Besuch aller 
Attraktionen des Nürburgring-Komplexes mit einer Karte (ring card) 
bezahlen. Gesellschafter der CST sind zu jeweils 50 % die NG und 
die MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH. 

( 32 ) Zu den Problemen bei Geschäftsführung und Finanzierung der CST 
siehe Jahresbericht 2011 des Rechnungshofs des Landes Rheinland- 
Pfalz, Teil II, S. 16-21, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp. 
de/Jahresberichte/. 

( 33 ) Die NG haftete im Rahmen der Patronatserklärung mit Darlehen 
über […] EUR, die in der Gesamtsumme von […] EUR bereits 
enthalten sind. 

( 34 ) Unternehmensgegenstand der MIB ist die Beteiligung an anderen 
Unternehmen und die Übernahme von deren Geschäftsführung. 
Gesellschafter der MIB sind Herr Kai Richter (80 %) und Herr Klaus 
König (20 %). 

( 35 ) […] EUR zuzüglich […] EUR Zinsen.

http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/
http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/
http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/
http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/
http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/
http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/


(45) Maßnahme 8 (ISB-Darlehen): Um Finanzierungskosten einzusparen und die Finanzierung langfristig 
zu sichern, wurde am 28. Juli 2010 eine vollständige Umstrukturierung der Finanzierungsverein
barungen vorgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Liquiditätspool des Landes (Maß
nahme 3), ein Darlehen über […] EUR der Bank für Tirol und Vorarlberg AG an die CMHN, ( 36 ) 
ein Darlehen über […] EUR der Kreissparkasse Ahrweiler an die MSR ( 37 ) sowie die stillen Betei
ligungen der RIM an der Mediinvest im Wert von […] EUR (Maßnahme 11) wurden zu einem 
Darlehen in Höhe von 330 Mio. EUR umstrukturiert, das die ISB im Rahmen des ihr vom Land 
erteilten Kreditauftrags der NG, der MSR und der CMHN gewährte. ( 38 ) Das Darlehen ist in vier 
Tranchen aufgeteilt: Tranche 1 in Höhe von […] EUR für Infrastrukturmaßnahmen, die Tranchen 2 
bis 4 über […] EUR für sonstige Investitionen. ( 39 ) Tranche 1 für die Einrichtungen am Nürburgring 
wurde zinslos gewährt. Die Tranchen 2 bis 4 betreffen die Maßnahmen zur Tourismusförderung 
(siehe Tabelle 5 unten). Die Besicherung des ISB-Darlehens in Form von Grundschulden entspricht 
einer Höhe von […] EUR, wobei die Besicherung der Tranchen 2 bis 4 gegenüber der Besicherung der 
Tranche 1 Vorrang hat. 

(46) In der nachstehenden Tabelle sind die Konditionen des ISB-Darlehens zusammen mit dem zum 
damaligen Zeitpunkt gültigen Basiszinssatz aufgeführt. 

Tabelle 5 

Finanzierungskonditionen des ISB-Darlehens 

Tranche 
Nr. 

Darlehensbetrag 
in EUR Laufzeit Zinssatz ( 40 ) Basis-Referenzzinssatz 

der Kommission ( 41 ) 

1 […] 28.7.2010 – 30.4.2030 […] % 1,24 % 

2 […] 28.7.2010 – 30.4.2030 bis 31.12.2012: EONIA plus […] % = 
[…] % 

ab 1.1.2013: Referenzzinssatz der 
Kommission 

1,24 % 

3 […] 28.7.2010 – 30.4.2030 bis 31.12.2012: EONIA plus […] % = 
[…] % 

ab 1.1.2013: Referenzzinssatz der 
Kommission 

1,24 % 

4 […] 28.7.2010 – 30.4.2030 bis 31.12.2012: EONIA plus […] % = 
[…] % 

ab 1.1.2013: Referenzzinssatz der 
Kommission 

1,24 % 

( 40 ) Der durchschnittliche EONIA-Satz zum 28. Juli 2010 ist folgender Webseite zu entnehmen: http://www.global-rates.com/ 
interest-rates/eonia/2010.aspx. 

( 41 ) Der Referenzzinssatz ist folgender Webseite zu entnehmen: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_ 
rates.html. 

(47) Maßnahme 9 (Garantieerklärung des Landes für das ISB-Darlehen): Das Land erteilte gegenüber der 
ISB eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie- und Freistellungserklärung über die Erfüllung aller 
Verbindlichkeiten aus dem ISB-Darlehen durch die NG (100 %ige Deckung der Verbindlichkeiten). 
Der Kommission liegen noch keine Angaben vor, denen sich entnehmen lässt, ob die NG für die 
Garantie eine Gebühr gezahlt hat. Wie das ISB-Darlehen bezieht sich die Garantieerklärung sowohl 
auf die Einrichtungen des Nürburgrings als auch auf die Maßnahmen zur Tourismusförderung. 

(48) Maßnahme 10 (Verpachtung des Nürburgring-Komplexes): Im Rahmen der 2010 durchgeführten 
Umstrukturierung verpachtete die NG ab dem 1. Mai 2010 die Rennstrecke, den Freizeitpark
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( 36 ) Am 25. Mai 2008 gewährte die Bank für Tirol und Vorarlberg AG der CMHN ein Darlehen über […] EUR. 
( 37 ) Am 18. Januar 2010 gewährte die Kreissparkasse Ahrweiler der MSR ein Darlehen über […] Mio. EUR. 
( 38 ) Nach Maßgabe des ihr vom Land erteilten Kreditauftrags führte die ISB nicht die üblichen Kreditprüfungshandlungen 

durch. 
( 39 ) Tranche 1 in Höhe von […] EUR und Tranche 2 in Höhe von […] EUR wurde zugunsten der NG gewährt. Tranche 3 

in Höhe von […] Mio. EUR wurde zugunsten der NG und der MSR für die Finanzierung der Investitionen der MSR 
gewährt, Tranche 4 in Höhe von […] Mio. EUR wurde zugunsten der NG und der CMHN für die Finanzierung der 
Investitionen der CMHN gewährt.
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html


und andere Einrichtungen für die Dauer von 20 Jahren ( 42 ) an die NAG ( 43 ), auf eine Ausschreibung 
(Vergabeverfahren) wurde verzichtet. ( 44 ) Die Verpachtung erstreckte sich auf die Einrichtungen und 
den Betrieb des Nürburgrings und die Maßnahmen zur Tourismusförderung. Die Organisation von 
Rennveranstaltungen der Formel 1 war allerdings Gegenstand eines gesonderten Konzessionsvertrags 
(Maßnahme 17) und war somit von der Verpachtung ausgenommen. Am 7. Februar 2012 kündigte 
die NG den Pachtvertrag mit sofortiger Wirkung, weil die NAG den Pachtzins nicht zahlte. ( 45 ) 

2.6.2. Maßnahmen zur Tourismusförderung 

(49) Die Maßnahmen zur Tourismusförderung umfassen die Komponente IB des Projekts „Nürburgring 
2009“ – die Erlebniswelt – sowie den gesamten Teilbereich II des Projekts – die Errichtung der 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. Bis zur Gewährung des ISB-Darlehens im Juli 2010 wurden 
die Maßnahmen zur Tourismusförderung hauptsächlich durch Darlehen aus dem Liquiditätspool des 
Landes (Maßnahme 3) (Komponente IB – Erlebniswelt) und durch die stillen Beteiligungen der RIM an 
der Mediinvest, für die das Land die Garantie übernahm, (Teilbereich II – Beherbergungs- und Gas
tronomiebetriebe) finanziert. 

(50) Maßnahme 11 (stille Beteiligungen der RIM an der Mediinvest): Zwischen dem 29. Mai 2008 und 
dem 7. Juli 2009 gewährte die RIM der Mediinvest elf Darlehen über insgesamt […] EUR in Form 
stiller Beteiligungen zur Finanzierung des Teilbereichs II (Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe) 
des Projekts „Nürburgring 2009“. ( 46 ) Im selben Zeitraum setzte die Mediinvest diese Mittel dazu ein, 
der MSR Darlehen zu einem höheren Zinssatz zu gewähren. ( 47 ) Für die stillen Beteiligungen wurde 
neben einer Festverzinsung auch eine variable Verzinsung in Höhe von […] % vereinbart, die grund
sätzlich entweder vom Veräußerungserlös des Anteils der Mediinvest an der MSR oder vom Jahres
gewinn der Mediinvest im Jahr 2009 abhängig war. Nachstehend sind die stillen Beteiligungen in 
einer Übersicht zusammengestellt: 

Tabelle 6 

Stille Beteiligungen der RIM an der Mediinvest 

Vertragsabschluss Betrag 
(EUR) 

Laufzeit 
(bis) 

Festgelegte Provision/ 
Fälligkeit 

Basis-Referenzzinssatz 
der Kommission ( 48 ) 

Basis-Referenzzinssatz der 
Kommission zuzügl. der 

von Deutschland 
angewandten Risikomarge 

1 […] […] […] […] %/vierteljährl. 5,19 % 5,19 % 

2 […] […] […] […] %/vierteljährl 4,59 % 5,59 % 

3 […] […] […] […] %/vierteljährl 5,36 % 6,36 % 

4 […] […] […] […] %/vierteljährl 5,36 % 6,36 % 

5 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,74 % 3,74 %
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( 42 ) Mit der einseitigen Option für die NAG, die Dauer des Pachtvertrags […] um […] Jahre zu verlängern. 
( 43 ) Es wurde ein gestaffelter Pachtzins vereinbart: vom 1. Mai 2010 bis 30. April 2011 wurde der Pachtzins mit 90 % 

des EBITDA des Pächters vereinbart, vom 1. Mai 2011 bis 30. April 2012 soll der Pachtzins 90 % des EBITDA des 
Pächters, mindestens jedoch […] Mio. EUR betragen, vom 1. Mai 2012 bis 30. April 2013 gilt: sofern die in der 
Mängelliste festgehaltenen Baumängel bis zum 30. April 2012 im Wesentlichen beseitigt worden sind: 85 % des 
EBITDA des Pächters, mindestens jedoch […] Mio. EUR, falls dies nicht der Fall ist: 90 % des EBITDA des Pächters, 
mindestens jedoch […] Mio. EUR, und ab dem 1. Ma 2013 soll der Pachtzins jährlich 85 % des EBITDA des Pächters, 
mindestens jedoch 15 Mio. EUR, betragen. Eine kritische Würdigung der Höhe des Pachtzinses findet sich im 
Jahresbericht 2012 des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz, S. 98-102, abrufbar unter http://www. 
rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/. 

( 44 ) Nach Angaben der deutschen Behörden ist die Übertragung des operativen Betriebs des Nürburgring-Komplexes an 
die NAG unter beihilfe- und vergaberechtlichen Gesichtspunkten Gegenstand eines Rechtsstreits auf nationaler Ebene. 

( 45 ) Es ist nicht auszuschließen, dass die Kündigung des Pachtvertrags vor Gericht angefochten wird. Neben dem Pacht
vertrag für den Nürburgring-Komplex (Maßnahme 10) kündigte das Land am 7. Februar 2012 auch den Formel-1- 
Konzessionsvertrag vom 13. Dezember 2010 (Maßnahme 17), den Pachtvertrag vom 17. Dezember 2010 zwischen 
der NAG und der CST (Nutzung des ring card-Systems) und den Pachtvertrag vom 17. Dezember 2010 zwischen der 
NAG und der Grüne Hölle Betriebsgesellschaft mbH (Betrieb des Eifeldorfs „Grüne Hölle“). Die beiden letztgenannten 
Verträge sind jedoch nicht Gegenstand dieses Beschlusses, da sie anscheinend keine staatlichen Mittel betreffen. 

( 46 ) Die Mediinvest zahlte die fälligen Zinsbeträge nicht immer fristgerecht an die RIM. 
( 47 ) Der Zinsvorteil der Mediinvest durch die erhöhten Zinssätze beläuft sich auf insgesamt […] EUR (Gutachtliche 

Äußerung des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz vom 15. Juni 2010, Teil II, S. 20). Die neun Darlehen 
im Gesamtwert von […] Mio. EUR, die der MSR von der Mediinvest gewährt wurden, beinhalteten den Zinssatz von 
[…] % (bzw. […] % rückdatiert auf den […]) und es wurden keine Sicherheiten gestellt. Darüber hinaus gewährte die 
Mediinvest der Pinebeck ein Darlehen in Höhe von […] Mio. EUR zu einem Zinssatz von […] %, und letztere 
gewährte der MSR ein Darlehen über […].
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Vertragsabschluss Betrag 
(EUR) 

Laufzeit 
(bis) 

Festgelegte Provision/ 
Fälligkeit 

Basis-Referenzzinssatz 
der Kommission ( 48 ) 

Basis-Referenzzinssatz der 
Kommission zuzügl. der 

von Deutschland 
angewandten Risikomarge 

6 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,22 % 3,22 % 

7 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,22 % 3,22 % 

8 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,22 % 3,22 % 

9 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,22 % 3,22 % 

10 […] […] […] […] %/vierteljährl 2,22 % 3,22 % 

11 […] […] […] […] %/vierteljährl 1,77 % 2,77 % 

INSGESAMT […] 

( 48 ) Siehe http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 

(51) Maßnahme 12 (Garantieerklärung des Landes für die stil
len Beteiligungen der RIM an der Mediinvest): Im Zusam
menhang mit den vorstehend erwähnten Darlehen der 
RIM an die Mediinvest leistete das Land gegenüber der 
ISB eine Garantie für die Erfüllung von Zahlungsver
pflichtungen bis zu einer Höhe von […] Mio. EUR 
(100 %ige Deckung der Verbindlichkeiten). Informationen 
darüber, ob für die Garantie eine Gebühr gezahlt wurde, 
liegen der Kommission nicht vor. 

(52) Wie unter Erwägungsgrund (45) angegeben, wurden im 
Juli 2010 sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Liquidi
tätspool (Maßnahme 3) für die Maßnahmen zur Touris
musförderung sowie für die stillen Beteiligungen der RIM 
an der Mediinvest (Maßnahme 11) durch die Tranchen 2 
bis 4 des ISB-Darlehens (Maßnahme 8) refinanziert. 

(53) Maßnahme 13 (Einnahmen aus einer Spielbankabgabe): 
Im Februar 2009 wurde eine Änderung des Spielbank
gesetzes Rheinland-Pfalz beschlossen, nach der Teile der 
Einnahmen aus einer Spielbankabgabe für Zwecke der 
Tourismusförderung der NG zugeführt werden konn
ten. ( 49 ) Die Höhe der Zuwendungen betrug für das 
Jahr 2009 1,6 Mio. EUR und für die Jahre 2010 und 
2011 jeweils 3,2 Mio. EUR. Für die kommenden Jahre 
ist ein Betrag von jährlich […] Mio. EUR geplant. 

(54) Maßnahme 14 (Gesellschafterdarlehen des Landes an die 
NG und Rangrücktritt zugunsten des Projekts „Nürburg
ring 2009“): Für die Vorbereitung und Durchführung des 
Projekts „Nürburgring 2009“ erhielt die NG vom Land 
folgende […] Darlehen […]:[…] Mio. EUR am 21. August 
2007, […] Mio. EUR am 22. Dezember 2009, […] 
Mio. EUR am […] und […] Mio. EUR am […]. ( 50 ) Ins
gesamt beliefen sich diese vier Darlehen auf einen Ge
samtwert von 37,85 Mio. EUR. Außerdem gewährte das 
Land 2011 ein weiteres Darlehen in Höhe von 4,95 

Mio. EUR. Außerdem gab das Land, um die Insolvenz 
der NG zu verhindern, am 29. August 2007 eine Ran
grücktrittserklärung für den gesamten Betrag des vor
genannten Darlehens in Höhe von 20 Mio. EUR ab. 

(55) Maßnahme 15 (Übertragung der Geschäftsanteile an der 
MSR): Mit Anteilskaufvertrag vom 25. März 2010 wur
den die Anteile der Mediinvest (49,5 %) und von Geisler 
& Trimmel (33,8 %) an der MSR an die NG übertragen, 
die ihrerseits bereits 10 % der Anteile hielt. Die durch die 
Weber gehaltenen Anteile an der MSR (6,7 %) wurden 
mit gleicher Urkunde an die RIM übertragen. Der Kauf
preis betrug je Geschäftsanteil […] EUR (d. h. insgesamt 
[…] EUR). ( 51 ) 

2.6.3. Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

(56) Im Zusammenhang mit den Verlusten durch die Organi
sation von Formel-1-Rennveranstaltungen gewährte das 
Land der NG im Zeitraum vom 30. Juni 2003 bis zum 
30. Juni 2009 aus dem Liquiditätspool (Maßnahme 3) 
Darlehen in Höhe von […] EUR ( 52 ). Maßnahme 3 (Li
quiditätspool des Landes) betrifft damit teilweise Finan
zierungsmaßnahmen vor Beginn des Projekts „Nürburg
ring 2009“. 

(57) Maßnahme 16 (Gesellschafterdarlehen und Zuschuss des 
Landes an die NG für Formel-1-Rennveranstaltungen): 
Ferner gewährte das Land der NG am 11. Januar 2011 
ein […] Darlehen […] in Höhe von […] EUR zum Aus
gleich von Verlusten aus der Formel 1, das zunächst 
durch den Liquiditätspool zwischenfinanziert wurde. 
Wie die Kommission Presseberichten und dem Jahres
bericht 2012 des Rechnungshofs des Landes Rheinland- 
Pfalz entnahm, stellte das Land außerdem für die Orga
nisation der Formel-1-Rennveranstaltungen im Jahr 2011 
finanzielle Mittel in Höhe von mindestens 13,5 Mio. EUR 
zur Verfügung. ( 53 )
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( 49 ) Diese Änderung betraf auch die Entwicklungsgesellschaft Hahn 
mbH, vgl. Beschluss der Kommission vom 13. Juli 2011 in der 
Sache SA.32833 – Mutmaßliche staatliche Beihilfe zugunsten der 
Flughafen Frankfurt Hahn GmbH. 

( 50 ) Erklärter Zweck der Darlehen vom 28. Dezember 2010 und 
26. April 2011 war – wie aus dem Bericht von Ernst & Young 
vom 9. September 2010 hervorgeht – der Ausgleich des negativen 
Cashflow aus der Halbzeitplanung der NG für den Zeitraum 2010- 
2030. 

( 51 ) Die NG hält danach gegenwärtig 93,3 % und die RIM 6,7 % der 
Anteile an der MSR. 

( 52 ) Darlehen in Höhe von […] EUR bis Ende 2007 zuzüglich eines 
weiteren Darlehens in Höhe von […] EUR am 30. Juni 2009. 

( 53 ) Siehe Jahresbericht 2012 des Rechnungshofs des Landes Rheinland- 
Pfalz, S. 104, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp.de/ 
Jahresberichte/.
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(58) Maßnahme 17 (Formel-1-Konzessionsvertrag): Am 
13. Dezember 2010 wurde zwischen der NG und der 
NAG ein Konzessionsvertrag über die Organisation von 
Formel-1-Rennveranstaltungen geschlossen. ( 54 ) In diesem 
Konzessionsvertrag überträgt die NG der NAG die Orga
nisation der Formel-1-Rennveranstaltungen und verpflich
tet sich dafür zur Zahlung eines Ausgleichs. ( 55 ) Auf der 
Grundlage dieses Vertrags erhielt die NAG finanzielle 
Mittel, die bei der Berechnung des Pachtzinses im Rah
men des zwischen der NG und der NAG geschlossenen 
Pachtvertrags nicht berücksichtigt wurden. Am 7. Februar 
2012 wurde der Konzessionsvertrag vom Land zusam
men mit dem Pachtvertrag (Maßnahme 10) mit sofortiger 
Wirkung gekündigt. 

2.6.4. Beihilfen des Landkreises Ahrweiler 

(59) Die deutschen Behörden werden aufgefordert zu klären, 
ob vom Landkreis Ahrweiler im Zeitraum von 2002 bis 
2011 im Zusammenhang mit dem Nürburgring-Komplex 
außer den Kapitalerhöhungen der NG durch einen Liqui
ditätsbeitrag in Höhe von 488 700 EUR weitere Beihilfen 
gewährt wurden (Datum, Art und Höhe der Beihilfe, Be
gründung). Ferner wird Deutschland aufgefordert, die 
Höhe der vom Landkreis Ahrweiler im Zusammenhang 
mit der Kapitalerhöhung um 10 Mio. EUR vom 4. Sep
tember 2007 gewährten Beihilfe anzugeben. 

2.6.5. (Rück-)Zahlungen von Verbindlichkeiten 

(60) Darüber hinaus fordert die Kommission von Deutschland 
Auskunft über die (Rück-)Zahlungen aller Verbindlichkei
ten im Rahmen der Maßnahmen, auf die sich dieser Be
schluss erstreckt (einschließlich Zinszahlungen) im Zeit
raum 2002 bis 2011 (Rechtsgrundlage, Betrag, Fällig
keitsdatum, Zahlungsdatum, Begründung) und speziell 
über Zahlungsaufschübe bei diesen (Rück-)Zahlungen. 

3. STELLUNGNAHME DEUTSCHLANDS 

(61) Die deutschen Behörden räumen das Vorliegen unrecht
mäßiger staatlicher Beihilfen nicht ein. Ihre Ausführungen 
sind nachstehend unter den drei Maßnahmenkategorien 
zusammengefasst. 

Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(62) Die erste Kategorie beinhaltet die Rennstrecke und die 
zugehörigen Einrichtungen. Die Maßnahmen wurden 
überwiegend durch Darlehen aus dem Liquiditätspool 
des Landes finanziert, die 2010 durch die zinslose 
Tranche 1 des ISB-Darlehens abgelöst wurden. 

(63) Deutschland macht geltend, dass die Maßnahmen die Fi
nanzierung allgemeiner Infrastruktureinrichtungen beträ
fen und es sich dabei nicht um staatliche Beihilfen han
dele. ( 56 ) Nach Angaben Deutschlands erfülle die För
derung der Rennstrecke alle Voraussetzungen für die Fi
nanzierung von allgemeinen Infrastruktureinrichtungen, 
die nicht unter den Begriff der staatlichen Beihilfe 
fällt, ( 57 ) wie zum Beispiel: 

— Öffentliches Interesse: Nach Angaben Deutschlands 
fänden am Nürburgring nicht nur Motorsportver
anstaltungen, sondern darüber hinaus auch andere 
Veranstaltungen statt, die für die Öffentlichkeit von 
allgemeinem Interesse sind, wie z. B. Rockkonzerte. 

— Kein Markt: Deutschland argumentiert, dass es keine 
dem Nürburgring vergleichbare Rennstrecke gebe, die 
ausschließlich von Mitteln aus privater Hand errichtet, 
erhalten und betrieben werde und dass Formel-1-Ren
nen (ähnlich wie Fußballweltmeisterschaften) im All
gemeinen nicht profitabel seien. 

— Diskriminierungsfreier Zugang: Zum Nürburgring, der 
auch für Kulturveranstaltungen genutzt wird, bestehe 
ein diskriminierungsfreier Zugang. Die Rennstrecke 
stehe allen Nutzern offen. 

(64) Hinsichtlich aller Maßnahmen vor Beginn des Projekts 
„Nürburgring 2009“ im Jahr 2007 ( 58 ) sowie verschiede
ner Einrichtungen des Teilbereichs I des Projekts „Nür
burgring 2009“ (Tribüne, ring arena, Erschließungsmaßnah
men, Teile der Ausstattung) macht Deutschland geltend, 
dass sämtliche Fördermaßnahmen als für allgemeine In
frastruktureinrichtungen bestimmt betrachtet werden 
können (und somit keine staatliche Beihilfe beinhalten). 
Die Tribüne werde als fester Bestandteil der Rennstrecke 
betrachtet, da das Publikum von der Tribüne aus die 
Rennen verfolge. Deutschland rechne diese Einrichtung 
daher entsprechend den vorgenannten Argumenten wie
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( 54 ) Eine kritische Würdigung der Höhe des Ausgleichs findet sich im 
Jahresbericht 2012 des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz, 
S. 103-107, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp.de/ 
Jahresberichte/. 

( 55 ) Der Ausgleich, den die NAG erhält, beinhaltet einen pauschalen 
Erstattungsbetrag von […] Mio. EUR für die verkauften Eintritts
karten, 35 % der Erlöse aus dem Verkauf derjenigen Eintrittskarten, 
die nach den ersten […] Karten verkauft wurden, sowie den Erlös 
von 9 000 verkauften Eintrittskarten im Jahr 2011 und von […] 
verkauften Eintrittskarten in den darauffolgenden Jahren. Für die 
Durchführung der Formel-1-Veranstaltung im Jahr 2011 beträgt 
das Mindestentgelt grundsätzlich […] Mio. EUR; liegt der Erlös 
aus dem Verkauf von Eintrittskarten unter […] Mio. EUR verringert 
sich die Höhe des Ausgleichs um 100 000 EUR je 100 000 EUR, 
die der Erlös unter […] Mio. EUR zurückbleibt (Beispiel: Bei einem 
Erlös aus dem Verkauf von Eintrittskarten in Höhe von 
[…] Mio. EUR beträgt der Ausgleich […] Mio. EUR). Allerdings 
wurde eine Mindesthöhe des Ausgleichs von […] Mio. EUR ver
einbart. Die an die Organisatoren und Fahrer der Formel-1-Rennen 
zu entrichtenden Gebühren sowie die Leistungen für die Instand
haltung der Strecke für die FIA-Grade-1-Lizenzierung werden in 
voller Höhe von der NG getragen und sind von der Leistungspflicht 
der NAG ausgenommen. 

( 56 ) Unter Bezugnahme auf den Beschluss N 86/2000 – Zuwendungen 
für Naturerlebnisräume – der Kommission führt Deutschland an, 
dass Maßnahmen zur Unterstützung von Infrastruktur nicht als 
unrechtmäßige Beihilfe anzusehen sind. Unter Bezugnahme auf 
das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission EU und 
Sport: Hintergrund und Kontext, Begleitdokument zum Weißbuch 
Sport, vom 11.7.2007, SEK(2007) 935, Abschnitt 3.2.2., verweist 
Deutschland darauf, dass Infrastruktureinrichtungen wie Fußballsta
dien oder Schwimmbäder grundsätzlich als allgemeine Infrastruktur 
betrachtet werden können. 

( 57 ) Nach Angaben Deutschlands wurden diese drei Aspekte im Arbeits
dokument der Dienststellen der Kommission EU und Sport: Hinter
grund und Kontext, Begleitdokument zum Weißbuch Sport, vom 
11.7.2007, SEK(2007) 935, Abschnitt 3.2.2., Fußnote 73, bestätigt. 

( 58 ) Zwischen 2001 und 2007 wurden Beihilfen in Form von Einzah
lungen in die Kapitalrücklage und Kapitalerhöhungen zugunsten der 
NG in Höhe von […] EUR durch das Land und den Landkreis 
Ahrweiler und Beihilfe in Form eines Gesellschafterdarlehen des 
Landes an die NG über […] Mio. EUR gewährt. außerdem gewährte 
die NG ihren Tochtergesellschaften Darlehen in Höhe von […] EUR.
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die Rennstrecke den allgemeinen Infrastruktureinrichtun
gen zu. Bei der Veranstaltungshalle ring arena handele es 
sich um eine Multifunktionshalle, die von unterschiedli
chen Nutzern genutzt werden kann. Auch die Erschlie
ßungsmaßnahmen, wie z. B. das welcome center, seien 
nach Auffassung Deutschlands den allgemeinen Infra
struktureinrichtungen zuzurechnen. ( 59 ) 

(65) Ferner weist Deutschland darauf hin, dass die Verpach
tung des Nürburgring-Komplexes durch die NG an die 
NAG zu Marktbedingungen erfolgt sei ( 60 ) und dass dies 
durch ein Sachverständigengutachten nachgewiesen 
sei. ( 61 ) 

Maßnahmen zur Tourismusförderung 
(66) Die Maßnahmen zur Tourismusförderung wurden haupt

sächlich durch Darlehen aus dem Liquiditätspool des Lan
des (Teilbereich I: Erlebniswelt) und durch die stillen Be
teiligungen der RIM an der Mediinvest (Teilbereich II) 
finanziert, die 2010 sämtlich durch die Tranchen 2 bis 
4 des ISB-Darlehen abgelöst wurden. 

(67) Das ring werk bietet mit einem Multi-Media-Theater, inter
aktiven Angeboten und einer historischen Ausstellung, 
der Veranstaltungshalle WARSTEINER Event-center ( 62 ), 
den Autowelten, dem Parkhaus und weiteren Anlagen im 
Bereich Bildung und Unterhaltung („Edutainment“) nach 
Auffassung Deutschlands Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse („DAWI“) an. ( 63 ) Die 

staatliche Beihilfe besteht nach Angaben Deutschlands in 
der Differenz zwischen dem üblichen Zinssatz für Darle
hen und den Zinssätzen für Darlehen aus dem Liquidi
tätspool. ( 64 ) Hinsichtlich dieses Beihilfeelements verweist 
Deutschland mit dem Hinweis, dass die Umsätze der NG 
den Schwellenwert von 100 Mio. EUR nicht überschrit
ten, auf die DAWI-Entscheidung von 2005. 

(68) Hinsichtlich Teilbereich II des Projekts (Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe) macht Deutschland geltend, 
dass die Finanzierung ohne staatliche Beihilfe im Einklang 
mit dem Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden In
vestors erfolgt sei. Allerdings räumt Deutschland auch 
eindeutig ein, dass die Investition der RIM in die Medi
invest erfolgt sei, weil es der Mediinvest nicht gelungen 
sei, das Projekt privat zu finanzieren. Dennoch hält 
Deutschland eine staatliche Beihilfe nicht für gegeben, 
da für alle Darlehen marktübliche Zinsen vereinbart wur
den und die Zinssätze höher seien als in der Mitteilung 
der Kommission zur Änderung der Methode zur Festset
zung der Referenz- und Abzinsungssätze und in der Mit
teilung der Kommission über eine technische Anpassung 
der Methode zur Festsetzung der Referenzzins- und Ab
zinsungssätze festgelegt. ( 65 ) 

(69) Darüber hinaus wurden für die Tranchen 2 bis 4 des ISB- 
Darlehens Zinsen vereinbart, wobei Deutschland zwar 
einräumt, dass die Zinssätze unter den marktüblichen 
Zinsen lägen, jedoch argumentiert, dass dies durch die 
Entscheidung der Kommission in der Sache N 38/2009 
– Regelung zur vorübergehenden Gewährung niedrigver
zinslicher Darlehen ( 66 ) („Befristeter Gemeinschaftsrah
men“) – gedeckt sei. Insbesondere macht Deutschland 
geltend, dass die NG zum 1. Juli 2008 nicht als ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten zu betrachten gewesen 
sei. Diesbezüglich gaben die deutschen Behörden an, dass 
zu diesem Zeitpunkt die Kriterien der Randnummern 9 
und 10 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen 
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten ( 67 ) („die Leitlinien“) auf die NG nicht zu
getroffen hätten. Ferner überprüfte Deutschland sechs 
Symptome, die in Randnummer 11 der Leitlinien ge
nannt sind. Dabei gelangte Deutschland zu dem Schluss, 
dass für drei der Parameter (steigende Verluste, zuneh
mende Verschuldung und Zinsbelastung) keine eindeuti
gen Erkenntnisse vorlägen, dass zwei Anzeichen nicht 
zuträfen (sinkende Umsätze, verminderter Cashflow) 
und dass ein typisches Anzeichen dafür, dass sich ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, zutreffe (Ab
nahme oder Verlust des Reinvermögenswerts). 

Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 
(70) Was den Konzessionsvertrag über die Organisation von 

Formel-1-Rennveranstaltungen anbelangt, profitiere nach

PL C 216/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.7.2012 

( 59 ) Deutschland verweist auf die Beschlüsse der Kommission in den 
Sachen N 60/2006 – Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 
C 42/2001 – Parc „Terra Mítica“, N 644/A/B/2002 – Ausbau der 
kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur, und C 53/2002 – 
Space Park Bremen. 

( 60 ) Deutschland bezieht sich auf die Urteile in den Rechtssachen T- 
318/00, Freistaat Thüringen/Kommission, Slg. 2005, II-04179, 
Randnr. 330, C-390/98, Banks, Slg. 2001, I-6117, Randnrn. 77 
und 78, und den verbundenen Rechtssachen C-74/00 P und C- 
75/00 P, Falck, Slg. 2002, I-7869, Randnrn. 180 und 181. 

( 61 ) Deutschland verweist auf den Beschluss C 4/2008 – Ahoy-Komplex 
der Kommission, Erwägungsgründe 46-63. 

( 62 ) Unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs in den verbun
denen Rechtssachen C-223/99 und C-260/99, Agora/ Ente Auto
nomo Fiera Internationale de Milano, Slg. 2001, I-03605, 
Randnr. 13, beruft sich Deutschland darauf, dass die Ausrichtungen 
von Kongressen, Messen und Konferenzen im Allgemeininteresse 
liege. 

( 63 ) Unter Bezugnahme auf die Urteile des Gerichtshofs in den Rechts
sachen T-17/02 Fred Olsen, Slg. 2005, II-2031, Randnr. 216, T- 
289/03 BUPA gegen Kommission, Slg. 2008, II-81, Randnr. 165 
bis 169, und T-309/04 TV2, Slg..2008, II-2935, Randnr. 113 und 
folgende, stellt Deutschland fest, dass die Mitgliedsstaaten einen 
weiten Ermessenspielraum bezüglich der Definition einer Daseins
vorsorge haben und dass die Rolle der Kommission auf eine Miss
brauchskontrolle beschränkt ist. Deutschland führt ferner an, dass 
es sich bei dem Betrauungsakt um den Gesellschaftsvertrag der NG 
handelt, spezifiziert durch die Genehmigung des Projekts „Nürburg
ring 2009“ durch den Aufsichtsrat der NG, gedeckt durch einen 
entsprechenden Kabinettsbeschluss des Landes (unter Bezugnahme 
auf den Beschluss der Kommission N 37/2003 - BBC Digital Cur
riculum führt Deutschland an, dass die Kommission akzeptiert, dass 
die detaillierte Beschreibung der Gemeinwohlverpflichtung auf Basis 
einer allgemeinen Ermächtigungsklausel später spezifiziert wird), 
und dass die Parameter für die Berechnung des Defizitausgleichs 
aus den aktualisierten Geschäftsplanungen abgeleitet werden kön
nen. Deutschland räumt ein, dass der Transparenz halber gegebe
nenfalls eine Zusammenführung aller relevanten Aspekte der Be
trauung in einem Dokument zweckmäßig gewesen wäre. Im Ergeb
nis sei es jedoch entbehrlich, diesen formalen Akt nachzuholen, da 
die NG nicht mehr am Markt präsent sei und daher sämtliche 
potenziell an die NG gewährten Beihilfen keine weitere wett
bewerbsverfälschende Wirkung mehr entfalten. 

( 64 ) Nach Angaben Deutschlands unterliegen ring werk, Autowelten und 
das Parkhaus einem Marktversagen und sind potenziell strukturell 
defizitär. 

( 65 ) Mitteilung der Kommission zur Änderung der Methode zur Festsetzung der 
Referenz- und Abzinsungssätze, ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6. Hin
sichtlich der ersten stillen Beteiligung vom 29. Mai 2008 siehe 
Mitteilung der Kommission über eine technische Anpassung der Methode 
zur Festsetzung der Referenzzins- und Abzinsungssätze, ABl. C 241 vom 
26.8.1999, S. 9. 

( 66 ) Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2009 in der Sache 
C 38/2009 – Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2009/n038-09-en.pdf 

( 67 ) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2009/n038-09-en.pdf


Auffassung der Landesregierung die gesamte Region von 
den Rennveranstaltungen. Allerdings räumt Deutschland 
eindeutig ein, dass die Formel-1-Rennen strukturell defi
zitär seien. Deutschland weist darauf hin, dass bei der 
Austragung aller Formel-1-Rennen ein Defizit entstehe 
und verweist hinsichtlich der Feststellung, dass die Maß
nahme mit dem Binnenmarkt vereinbar sei, wiederum auf 
die DAWI-Entscheidung von 2005. 

4. PRÜFUNG 

(71) Nach Auffassung der Kommission könnten folgende 
Maßnahmen als staatliche Beihilfen zugunsten eines 
oder mehrerer Begünstigter betrachtet werden. ( 68 ) 

1. Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

— die Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die 
Kapitalerhöhungen (Maßnahme 1) 

— die Gesellschafterdarlehen der NG vor Beginn des 
Projekts „Nürburgring 2009“ (Maßnahme 2) 

— die kurzfristige Finanzierung der NG und der ISB 
über den Liquiditätspool des Landes (Maß
nahme 3) 

— das Darlehen der NG an die MSR (Maßnahme 4) 

— Darlehen, Patronatserklärung und Rangrücktritt 
der NG zugunsten der CST (Maßnahme 5) 

— die Zahlungen an die Pinebeck/IPC (Maßnahme 6) 

— die langfristige Refinanzierung der NG, der MSR 
und der CMHN durch das ISB-Darlehen (Maß
nahme 8) und die zugrunde liegende Garantie
erklärung des Landes (Maßnahme 9) 

— die Verpachtung des Nürburgring-Komplexes 
durch die NG an die NAG (Maßnahme 10) 

2. Maßnahmen zur Tourismusförderung 

— die Gesellschafterdarlehen der NG vor Beginn des 
Projekts „Nürburgring 2009“ (Maßnahme 2) 

— die kurzfristige Finanzierung der NG und der ISB 
über den Liquiditätspool des Landes (Maß
nahme 3) 

— das Darlehen der NG an die MSR (Maßnahme 4) 

— Darlehen, Patronatserklärung und Rangrücktritt 
der NG zugunsten der CST (Maßnahme 5) 

— das Darlehen an die PNG (Maßnahme 6) 

— die Forderungsabtretung der MIB (Maßnahme 7) 

— die Verpachtung des Nürburgring-Komplexes 
durch die NG an die NAG (Maßnahme 10) 

— die stillen Beteiligungen der RIM an der Medi
invest (Maßnahme 11) und die zugrunde liegende 
Garantieerklärung des Landes (Maßnahme 12) 

— die Einnahmen der NG aus einer Spielbankabgabe 
(Maßnahme 13) 

— die langfristige Refinanzierung der NG, der MSR 
und der CMHN durch das ISB-Darlehen (Maß
nahme 8) und die zugrunde liegende Garantie
erklärung des Landes (Maßnahme 9) 

— die Gesellschafterdarlehen des Landes an die NG 
und der Rangrücktritt zugunsten des Projekts 
„Nürburgring 2009“ (Maßnahme 14) 

— die Übertragung der Geschäftsanteile der Medi
invest und von Geisler & Trimmel an der MSR 
an die NG und die RIM (Maßnahme 15) 

3. Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

— die kurzfristige Finanzierung der NG und der ISB 
über den Liquiditätspool des Landes (Maß
nahme 3) 

— die Gesellschafterdarlehen des Landes an die NG 
für Formel-1-Rennveranstaltungen (Maß
nahme 16) 

— der Konzessionsvertrag, mit dem die NAG durch 
die NG mit der Organisation von Formel-1-Renn
veranstaltungen betraut wurde (Maßnahme 17) 

4.1. Vorliegen staatlicher Beihilfen 

(72) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV „[…] sind staatliche oder 
aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Pro
duktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ 

(73) Die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 gelten kumulativ. 
Für die Feststellung, dass die Maßnahmen staatliche Bei
hilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar
stellen, müssen daher alle nachstehend genannten Vo
raussetzungen erfüllt sein, d. h. die finanzielle Unterstüt
zung muss vom Staat oder aus staatlichen Mitteln ge
währt werden, bestimmte Unternehmen oder Produkti
onszweige begünstigen, den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

4.1.1. Wirtschaftliche Tätigkeit und Unternehmensbegriff 

(74) Hinsichtlich des Vorliegens staatlicher Beihilfe muss zu
nächst bestimmt werden, ob die potenziellen Begünstig
ten eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. ( 69 ) 

(75) Kommerzielle Motorsport-Rennveranstaltungen, darunter 
Formel-1-Rennveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Beher
bergung und Tourismusaktivitäten werden gegen Ver
gütung überall in der EU auf den Märkten angeboten
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( 68 ) Maßnahmen, die mehreren Kategorien zugeordnet werden können, 
sind mehrfach aufgeführt. 

( 69 ) Rechtssache C-35/96, Kommission/Italien, Slg. 1998, I-3851, und 
verbundene Rechtssachen C-180/98 bis 184/98, Pavlov u.a./Stich
ting Pensioenfonds Medische Specialisten, Slg. 2000, I-6451.



und können als wirtschaftliche Tätigkeiten betrachtet 
werden. Daher üben diejenigen, die Rennstrecken, Frei
zeitparks oder Beherbergungsbetriebe besitzen, betreiben, 
errichten oder konzipieren unabhängig von ihrer Rechts
form und der Art ihrer Finanzierung wirtschaftliche Tä
tigkeiten aus. Sie sind daher als Unternehmen im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 1 AEUV zu betrachten und die 
Bestimmungen über staatliche Beihilfen sind auf sie an
wendbar. ( 70 ) 

(76) Hinsichtlich der Errichtung der Tribüne und anderer mit 
dem Nürburgring in Zusammenhang stehender Infra
struktureinrichtungen ist darauf hinzuweisen, dass bereits 
die Errichtung einer Infrastruktureinrichtung mit Blick auf 
ihre spätere, damit untrennbar verbundene kommerzielle 
Nutzung ( 71 ), die hier offenbar gegeben ist, eine wirt
schaftliche Tätigkeit darstellt, die einer Prüfung nach Ar
tikel 107 Absatz 1 AEUV unterzogen werden kann. 

(77) Das Vorbringen, dass die Rennstrecke auch für andere 
Aktivitäten wie Rockkonzerte und ähnliche Veranstaltun
gen genutzt wird, erscheint nicht stichhaltig. Abgesehen 
von der Tatsache, dass der Schwerpunkt der Rennstrecke 
in der Tat auf der Durchführung von Rennveranstaltun
gen liegt, erscheint es kaum einsichtig, weshalb die multi
funktionale Nutzung einer Infrastruktureinrichtung da
gegen sprechen sollte, die öffentliche Unterstützung als 
staatliche Beihilfe für das Unternehmen einzustufen, das 
die Einrichtung betreibt (in diesem Fall bis April 2010 die 
NG, die gleichzeitig auch die Eigentümerin war, und seit 
Mai 2010 die NAG). Auch das in diesem Zusammenhang 
ebenfalls angeführte Argument, dass allen Nutzern dis
kriminierungsfreier Zugang gewährt werde, ist im Hin
blick auf die mögliche Beihilfe zugunsten des Betreibers 
nicht stichhaltig. 

(78) Aus den genannten Gründen schließt sich die Kommis
sion dem Standpunkt Deutschlands nicht an, dass die 
Finanzierung der Einrichtungen der Nürburgring-Renn
strecke in den Jahren 2002 bis 2007 nicht den Vorschrif
ten für staatliche Beihilfen unterliegt. 

(79) Hinsichtlich der Finanzierung der Tribüne, der Multifunk
tionshalle ring arena und der Erschließungsmaßnahmen 
(über die Darlehen aus dem Liquiditätspool und Gesell
schafterdarlehen bzw. später durch das ISB-Darlehen) 
treffen für die Einschätzung, dass diese Infrastrukturein
richtungen als zur kommerziellen Nutzung, d. h. für die 
Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen am 
Markt bestimmt zu betrachten sind, auf den ersten Blick 
die gleichen Gründe zu. 

(80) Ferner stellt die Kommission fest, dass die Rennstrecke 
und der Freizeitpark, die Gegenstand dieses Beschlusses 
sind, von der NG auf kommerzieller Grundlage ent
wickelt wurden. Die NAG als Geschäftsführerin der Ein

richtungen des Nürburgrings erhebt von den Nutzern 
Gebühren für die Nutzung der Einrichtungen. Die Beher
bergungs- und Gastronomiebetriebe wurden von der Me
diinvest auf kommerzieller Grundlage errichtet und stan
den sich auf kommerzieller Grundlage im Eigentum der 
MSR und der CMHN; derzeit sind sie auf gleicher Grund
lage Eigentum der NG und der RIM. Die ISB ist als Ent
wicklungsbank des Landes auf dem deutschen Finanz
markt vertreten. Bei NG, ISB, NAG, Mediinvest, MSR, 
CMHN, Geisler & Trimmel und Weber handelt es sich 
daher im Sinne der EU-Vorschriften über staatliche Bei
hilfen um Unternehmen. 

4.1.2. Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit zum Staat 

(81) Damit die Maßnahmen als staatliche Beihilfen im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV eingestuft werden kön
nen, müssen sie (a) unmittelbar oder mittelbar durch eine 
zwischengeschaltete Stelle, die Kraft der ihr verliehenen 
Befugnisse handelt, aus staatlichen Mitteln finanziert wer
den und (b) dem Staat zurechenbar sein. ( 72 ) 

(82) Ein Teil der Maßnahmen wird nicht unmittelbar aus dem 
Landeshaushalt oder dem Haushalt des Landkreises Ahr
weiler finanziert, sondern mittelbar unterstützt, beispiels
weise aus dem Liquiditätspool des Landes. Aus den nach
stehend dargelegten Gründen gelangt die Kommission 
jedoch zu dem vorläufigen Ergebnis, dass der Staat in 
dem relevanten Zeitraum jederzeit die mittelbare oder 
unmittelbare Kontrolle über die in Rede stehenden Mittel 
ausübte. 

(83) Der Gerichtshof hat entschieden, dass auch dann, wenn 
der Staat in der Lage ist, ein öffentliches Unternehmen zu 
kontrollieren und einen beherrschenden Einfluss auf des
sen Tätigkeiten auszuüben, nicht ohne weiteres vermutet 
werden kann, dass diese Kontrolle in einem konkreten 
Fall tatsächlich ausgeübt wird, vielmehr muss die Zu
rechenbarkeit der Maßnahmen des betreffenden Unter
nehmens zum Staat festgestellt werden. Der Gerichtshof 
hat festgestellt, dass diese Zurechenbarkeit aus einem 
Komplex von Indizien abgeleitet werden kann, die sich 
aus den Umständen des konkreten Falles und aus dem 
Kontext ergeben, in dem diese Maßnahmen ergangen 
sind. ( 73 ) Indizien hierfür können beispielweise sein: die 
Eingliederung des Unternehmens in die Strukturen der 
öffentlichen Verwaltung, die Art seiner Tätigkeit und de
ren Ausübung auf dem Markt unter normalen Bedingun
gen des Wettbewerbs mit privaten Wirtschaftsteilneh
mern, der Rechtsstatus des Unternehmens, ob es also 
dem öffentlichen Recht oder dem allgemeinen Gesell
schaftsrecht unterliegt, die Intensität der behördlichen 
Aufsicht über die Unternehmensführung oder jedes an
dere Indiz, das im konkreten Fall auf eine Beteiligung der 
Behörden oder auf die Unwahrscheinlichkeit einer fehlen
den Beteiligung am Erlass einer Maßnahme hinweist, wo
bei auch deren Umfang, ihr Inhalt oder ihre Bedingungen 
zu berücksichtigen sind. ( 74 )
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( 70 ) Verbundene Rechtssachen C-159/91, Poucet/AGF, und C-160/91, 
Pistre/Cancava, Slg. 1993, I-637. 

( 71 ) Rechtssache T-443/08, Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/ 
Kommission, und Rechtssache T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen 
AG und Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Kommission, noch nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht, Randnrn. 94 ff., insbesondere Randnr. 
100. 

( 72 ) Siehe Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kommission (Stardust Ma
rine), Slg. 2002, I-4397. 

( 73 ) Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, vorstehend zitiert, 
Randnrn. 52 und 57. 

( 74 ) Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, vorstehend zitiert, 
Randnrn. 55 und 56.



Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(84) Die Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Kapital
erhöhungen zugunsten der NG wurden vom Land und 
dem Landkreis Ahrweiler geleistet. Sie stammen somit 
aus staatlichen Mitteln und sind dem Staat zurechenbar. 

(85) Hinsichtlich der Teilnahme an dem Liquiditätspool be
steht zwischen dem betroffenen Unternehmen und dem 
Land eine Vereinbarung. Das Land ist Mehrheitseigentü
mer aller an dem Liquiditätspool teilnehmenden Unter
nehmen, daher handelt es sich eindeutig um öffentliche 
Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2006/111/EG der Kommission über die Trans
parenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaa
ten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finan
zielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen ( 75 ). Im 
Falle, dass im Liquiditätspool des Landes ein Liquiditäts
lücke entsteht, sorgt das Land als der Bereitsteller des 
Liquiditätspools für die kurzfristige Zwischenfinanzierung 
am Geldmarkt und reicht diese Mittel an die am Liquidi
tätspool teilnehmenden Unternehmen weiter. ( 76 ) Die 
Kommission betrachtet daher die Finanzierung aus dem 
Liquiditätspool des Landes als Transfer staatlicher Mittel. 
In diesem Zusammenhang fordert die Kommission die 
deutschen Behörden auf, alle Vereinbarungen vorzulegen, 
die den Nürburgring-Komplex betreffen. 

(86) Hinsichtlich der Zurechenbarkeit zum Staat besteht ers
tens zwischen dem Land und den beteiligten Unterneh
men eine Vereinbarung über die Teilnahme an dem Li
quiditätspool. Das Land verwaltet offenbar den Liquidi
tätspool und sorgt im Bedarfsfall für die Zwischenfinan
zierung am Markt. Die Mittel hierfür werden anscheinend 
vom Land auf dem Geldmarkt beschafft und an den 
Liquiditätspool weitergereicht. Somit sind anscheinend 
die Behörden bei den Entscheidungen über die Verwen
dung des Liquiditätspools vertreten. 

(87) Zweitens ist hinsichtlich der Beaufsichtigung der Tätig
keiten der am Liquiditätspool teilnehmenden Unterneh
men das Land als Mehrheitsgesellschafter der Unterneh
men im Aufsichtsrat vertreten. 

(88) Drittens fällt nach Angaben des Rechnungshofs des Lan
des Rheinland-Pfalz die Bereitstellung von Mitteln aus 
dem Liquiditätspool unter die finanziellen Interessen des 
Landes, die von dessen Finanzministerium wahrgenom
men werden. 

(89) Ausgehend von diesen drei Aspekten hat es den An
schein, dass der Staat in der Lage ist, die Tätigkeiten 
des Liquiditätspools zu kontrollieren, und es ist daher 
unwahrscheinlich, dass der Staat nicht an den Entschei
dungen über die Verwaltung dieses Instruments beteiligt 
war. Daher vertritt die Kommission derzeit die vorläufige 

Auffassung, dass die Entscheidungen über die Finanzie
rung aus dem Liquiditätspool den Behörden zuzurechnen 
sind. 

(90) Derzeit liegen der Kommission keinerlei Informationen 
darüber vor, wie die Finanzierungsbedingungen für den 
Liquiditätspool, mit Ausnahme der durchschnittlichen 
jährlichen Zinsen, festgelegt werden. 

(91) Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass es wahrscheinlich ist, dass dem Land bei der Auf
nahme von Mitteln auf dem Geldmarkt günstigere Kon
ditionen eingeräumt werden als dies bei den betreffenden 
Unternehmen, beispielsweise der NG und der ISB, der Fall 
wäre, da das Ausfallrisiko beim Land deutlich geringer ist 
als bei den Unternehmen, die den Liquiditätspool in An
spruch nehmen. 

(92) Ferner muss festgestellt werden, ob das Darlehen der ISB 
für die NG, die MSR und die CMHN als aus staatlichen 
Mitteln gewährt zu betrachten ist. In diesem Zusammen
hang sei daran erinnert, dass sich Artikel 107 Absatz 1 
AEUV auf alle finanziellen Mittel bezieht, auf die der 
öffentliche Sektor tatsächlich zur Unterstützung von Un
ternehmen zurückgreifen kann, ohne dass es dafür eine 
Rolle spielt, ob diese Mittel auf Dauer zum Vermögen 
dieses Sektors gehören. Daher reicht selbst dann, wenn 
die Beträge, die der in Rede stehenden Maßnahme ent
sprechen, nicht auf Dauer zum Vermögen des Landes 
gehören, die Tatsache, dass sie auf Dauer öffentlicher 
Kontrolle unterliegen und damit für die zuständigen na
tionalen Behörden verfügbar sind, aus, um sie als staatli
che Mittel einzustufen. Im vorliegenden Fall befindet sich 
die ISB zu 100 % im Eigentum des Landes, daher handelt 
es sich bei der ISB nach Artikel 2 Buchstabe b der Richt
linie 2006/111/EG der Kommission ( 77 ) um ein öffent
liches Unternehmen. 

(93) Hinsichtlich der Zurechenbarkeit zum Staat hält die Kom
mission erstens fest, dass die ISB die Entwicklungsbank 
des Landes ist und als solche für die Regionalentwick
lungspolitik eine entscheidende Rolle spielt. Im vorliegen
den Fall stellte die ISB Mittel für die Finanzierung eines 
Rennstrecke und Freizeitpark umfassenden Komplexes 
zur Verfügung, der aus Sicht des Landes für die Entwick
lung der Wirtschaft der Region von überragender Bedeu
tung ist. 

(94) Zweitens stellt die Kommission hinsichtlich der Beauf
sichtigung der Tätigkeiten der ISB durch den Staat fest, 
dass der Verwaltungsrat der ISB aus fünf Vertretern von 
staatlichen Behörden (u. a. dem Staatssekretär beim Mi
nisterium für Finanzen des Landes und dem Staatssekre
tär beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung des Landes) und zwei Vertretern von 
öffentlichen Körperschaften (Handwerkskammer und In
dustrie- und Handelskammer) besteht. 

(95) Drittens enthält das ISB-Darlehen eine Klausel, aus der 
ausdrücklich hervorgeht, dass das Land, vertreten durch
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das Finanzministerium des Landes, der ISB mit Schreiben 
vom 28. Juli 2010 den Auftrag erteilte, der NG, der MSR 
und der CMHN eine langfristige Finanzierung zu gewäh
ren. 

(96) Ausgehend hiervon ergibt sich der Eindruck, dass der 
Staat in der Lage ist, die Tätigkeiten der ISB zu kontrol
lieren und dass es unwahrscheinlich ist, dass der Staat in 
wichtige Entscheidungen, die die Finanzierung der wirt
schaftlichen Nutzung von Rennstrecke und Freizeitpark 
betrafen, nicht eingebunden gewesen sein könnte. Die 
Kommission gelangt daher zu der vorläufigen Auffassung, 
dass die Entscheidung, die Darlehen auf die NG von dem 
Liquiditätspool durch das ISB-Darlehen zu refinanzieren, 
den staatlichen Behörden zuzurechnen ist. 

(97) Die Kommission stellt ferner fest, dass es sich bei der ISB 
um ein Spezialkreditinstitut im Sinne der Entscheidung 
E 10/2000 ( 78 ) der Kommission handelt. Spezialkredit
institute stehen in einem besonders engen Verhältnis 
zum Staat, da für sie die Vorteile der Anstaltslast und/ 
oder der Gewährträgerhaftung gelten. Ihre Geschäftstätig
keiten sind nach ihrem Förderauftrag auf die Unterstüt
zung der Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie der So
zialpolitik und der öffentlichen Aufgaben ihrer staatlichen 
Träger ausgerichtet. Aufgrund dieser besonderen Konstel
lation gelangt die Kommission zu dem vorläufigen Ergeb
nis, dass jede Entscheidung eines derartigen Spezialkredit
instituts dem Staat zurechenbar ist. 

(98) Das Land gab eine Garantieerklärung für das ISB-Darle
hen ab. Diese stammt daher aus staatlichen Mitteln und 
ist dem Staat zurechenbar. Die Garantie muss zu dem 
Zeitpunkt beurteilt werden, zu dem sie abgegeben wird, 
nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in Anspruch genom
men wird. 

(99) Die Verpachtung des Nürburgring-Komplexes durch die 
NG an die NAG betrifft ebenfalls staatliche Mittel. Das 
Land und der Landkreis Ahrweiler sind die alleinigen 
Gesellschafter der Eigentümerin des Nürburgring-Komple
xes, der NG. Daher handelt es sich bei der NG nach 
Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2006/111/EG der 
Kommission ( 79 ) um ein öffentliches Unternehmen. 

(100) Ein Indiz für die Zurechenbarkeit der Verpachtung des 
Nürburgring-Komplexes zum Land ist die Bewertung des 
Geschäftsplans durch Ernst & Young vom 11. Dezember 
2009, in dem diese Verpachtung als wesentlicher Be
standteil der geplanten Trennung von Eigentumsverhält
nis und Betrieb des Komplexes dargestellt ist. Diese Be
wertung wurde vom Ministerium für Umwelt, Landwirt
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes in 
Auftrag gegeben. Die Kommission fordert Deutschland 
und die Beteiligten auf, sich zur Zurechenbarkeit der 
Maßnahme zu äußern. Ferner fordert die Kommission 
Deutschland auf, sämtliche Angaben und Unterlagen (bei
spielsweise Anweisungen des Landes, der Landesregierung 
oder von Bediensteten des Landes) vorzulegen, die zur 

Prüfung der Frage der Zurechenbarkeit nach den in Er
wägungsgrund (83) genannten Kriterien erforderlich sind. 

(101) Was das Handeln der NG generell betrifft, so hat der 
Aufsichtsrat der NG, der das Land und den Landkreis 
Ahrweiler als die Gesellschafter vertritt, bei dem Vorgang 
mehrfach interveniert. Auf der Sitzung des Aufsichtsrats 
am 28. August 2005 erklärte der stellvertretende Vor
sitzende, dass die Vergabe des Projekts an private Inves
toren nur erfolgen könne, wenn das damit verbundene 
Risiko für das Land gering sei. ( 80 ) In einem Workshop 
des Aufsichtsrats vom 20. Dezember 2005 hatte der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats außerdem 
mitgeteilt, dass eine Entscheidung über eine Investition 
der NG nach den Landtagswahlen im neuen Landeskabi
nett getroffen werden müsse. ( 81 ) Zudem kündigte das 
Land in der Regierungserklärung vom 30. Mai 2006 
die Realisierung der Investition Erlebnisregion Nürburg
ring an, und der Ministerrat nahm am 19. September 
2006 zur Kenntnis, dass der Aufsichtsrat der NG die 
Umsetzung des Projekts unter maßgeblicher Beteiligung 
eines privaten Dritten beabsichtige. ( 82 ) Das Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten und das Finanzministerium des Landes gaben 
laufend Stellungnahmen, Kommentare oder auch Anwei
sungen zu dem Projekt ab. ( 83 ) Nicht zuletzt wurde das 
Projekt „Nürburgring 2009“ der Öffentlichkeit am 2. De
zember 2009 durch das Land vorgestellt. 

(102) Was die Gesellschafterdarlehen der NG sowohl vor Be
ginn des Projekts „Nürburgring 2009“ als auch an die 
MSR, die Darlehen, Patronatserklärung und Rangrücktritt 
der NG zugunsten der CST, die Zahlungen an die Pine
beck/IPC und das Darlehen an die PNG sowie die Forde
rungsabtretung der MIB angelangt, so kann die Kommis
sion nicht ausschließen, dass diese von der NG gewährten 
Maßnahmen als dem Staat zurechenbare staatliche Mittel 
betrachtet werden können. Die Kommission fordert daher 
Deutschland und die Beteiligten auf, sich hierzu zu äu
ßern. Ferner fordert die Kommission Deutschland auf, 
sämtliche Angaben und Unterlagen (beispielsweise An
weisungen des Landes, der Landesregierung oder von Be
diensteten des Landes) vorzulegen, die zur Prüfung der 
Frage der Zurechenbarkeit nach den in Erwägungs
grund (83) genannten Kriterien erforderlich sind. 

Maßnahmen zur Tourismusförderung 

(103) Hinsichtlich der kurzfristigen Finanzierung der NG aus 
dem Liquiditätspool des Landes, der langfristigen Refinan
zierung der NG durch das ISB-Darlehen und der zu
grunde liegenden Garantieerklärung des Landes sowie 
der Verpachtung des Nürburgring-Komplexes an die 
NAG trifft die gleiche Argumentation zu wie auf die 
Einrichtungen der Rennstrecke.
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(104) Was die stillen Beteiligungen der RIM an der Mediinvest 
anbelangt, so befindet sich die RIM zu 100 % im Eigen
tum der ISB, welche ihrerseits zu 100 % im Eigentum des 
Landes steht. Daher handelt es sich bei der RIM um ein 
öffentliches Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Buch
stabe b der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission. ( 84 ) 
Ihre Beteiligungen sind daher als staatliche Mittel zu be
trachten. Die Zurechenbarkeit der Darlehen der RIM er
gibt sich aus der Tatsache, dass das Finanzministerium 
des Landes die damit verbundenen Risiken übernommen 
hat und auch das Ministerium für Umwelt, Landwirt
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten den stillen Be
teiligungen zustimmte. ( 85 ) Die erste und die zweite stille 
Beteiligung der RIM wurden aufgrund eines Telefonanrufs 
des Finanzministers des Landes bei der ISB vom 6. Mai 
2008 bewilligt, in dem der Minister verlangt hatte, dass 
Hilfestellung für die Finanzierung der Mediinvest geleistet 
werden solle. ( 86 ) 

(105) Das Land gab eine Garantieerklärung für die stillen Be
teiligungen der RIM an der Mediinvest ab. Diese stammt 
daher aus staatlichen Mitteln und ist dem Staat zurechen
bar. Die Garantie muss zu dem Zeitpunkt beurteilt wer
den, zu dem sie abgegeben wird, nicht zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie in Anspruch genommen wird. 

(106) Die Einnahmen der NG aus einer Spielbankabgabe stellen 
eine unmittelbare steuerliche Beihilfe des Landes dar. Der 
Gesamtbetrag in Höhe von 3,2 Mio. EUR wird aus dem 
Landeshaushalt an ein einzelnes Unternehmen gezahlt, 
die somit erhaltenen Mittel werden daher im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV vom Staat gewährt. Die 
Einnahmen gehen eindeutig auf einen Beschluss des Lan
des zurück, der durch Landesrecht umgesetzt wird und 
sind damit dem Staat zurechenbar. 

(107) Die Gesellschafterdarlehen und der Rangrücktritt des Lan
des zugunsten der NG für das Projekt „Nürburgring 
2009“ beinhalten staatliche Mittel. Sie werden vom 
Land vergeben und sind dem Staat zurechenbar. Die 
Kommission fordert Deutschland auf klarzustellen, ob 
vom Landkreis Ahrweiler Gesellschafterdarlehen für das 
Projekt „Nürburgring 2009“ gewährt wurden. 

(108) Die Übertragung der Anteile der Mediinvest und von 
Geisler & Trimmel an der MSR auf die NG und die Über
tragung der Anteile der Weber an der MSR auf die RIM 
betreffen staatliche Mittel. Das Land und der Landkreis 
Ahrweiler sind die alleinigen Gesellschafter der NG. Da
her handelt es sich bei der NG und der RIM nach Ar
tikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2006/111/EG der 
Kommission ( 87 ) um ein öffentliches Unternehmen. 

(109) Ein Indiz für die Zurechenbarkeit der in Rede stehenden 
Übertragung zum Staat stellt die Bewertung des Ge
schäftsplans durch Ernst & Young vom 11. Dezember 
2009 dar, in der diese Übertragung als wesentlicher Be
standteil der geplanten Trennung von Eigentum und Be

trieb des Nürburgring-Komplexes dargestellt ist. Diese Be
wertung wurde vom Ministerium für Umwelt, Landwirt
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes in 
Auftrag gegeben. Die Kommission fordert Deutschland 
und die Beteiligten auf, sich zur Zurechenbarkeit dieser 
Maßnahme zu äußern. Ferner fordert die Kommission 
Deutschland auf, sämtliche Angaben und Unterlagen (bei
spielsweise Anweisungen des Landes, der Landesregierung 
oder von Bediensteten des Landes) vorzulegen, die zur 
Prüfung der Frage der Zurechenbarkeit nach den in Er
wägungsgrund (83) genannten Kriterien erforderlich sind. 

Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

(110) Hinsichtlich der kurzfristigen Finanzierung der NG aus 
dem Liquiditätspool des Landes trifft die gleiche Argu
mentation zu wie bei den Einrichtungen der Rennstrecke. 

(111) Die Gesellschafterdarlehen des Landes an die NG für die 
Formel-1-Rennen beinhalten ebenfalls staatliche Mittel. 
Sie werden vom Land vergeben und sind dem Staat zu
rechenbar. Die Kommission fordert Deutschland auf klar
zustellen, ob vom Landkreis Ahrweiler Gesellschafterdar
lehen für Formel-1-Rennveranstaltungen gewährt wurden. 

(112) Der Konzessionsvertrag über die Organisation von For
mel-1-Rennveranstaltungen zwischen der NG und der 
NAG beinhaltet ebenfalls staatliche Mittel. Das Land 
und der Landkreis Ahrweiler sind die alleinigen Gesell
schafter der NG. Daher handelt es sich bei der NG nach 
Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2006/111/EG der 
Kommission ( 88 ) um ein öffentliches Unternehmen. 

(113) Es muss hervorgehoben werden, dass das Land das Recht 
hat, über die künftige Ausrichtung von Formel-1-Renn
veranstaltungen zu entscheiden. Dieser Sachverhalt ver
anschaulicht, dass die Organisation von Formel-1-Renn
veranstaltungen dem Staat zurechenbar ist. Die Kommis
sion fordert Deutschland und die Beteiligten auf, sich zur 
Zurechenbarkeit dieser Maßnahme zu äußern. Ferner for
dert die Kommission Deutschland auf, sämtliche Angaben 
und Unterlagen (beispielsweise Anweisungen des Landes, 
der Landesregierung oder von Bediensteten des Landes) 
vorzulegen, die zur Prüfung der Frage der Zurechenbar
keit nach den in Erwägungsgrund (83) genannten Krite
rien erforderlich sind. 

4.1.3. Wirtschaftlicher Vorteil 

(114) Die deutschen Behörden argumentierten in ihrer Einlas
sung, dass – falls die Kommission zu dem Schluss ge
langen sollte, dass die NAG für die Pacht einen Markt
preis zahle – dies keine staatliche Beihilfe darstelle. ( 89 ) 
Die deutschen Behörden schließen eine solche Beihilfe 
auf Ebene der NAG aus, da diese – ihrer Auffassung 
nach – einen Marktpreis zahle und ihr somit unter An
wendung des Grundsatzes des marktwirtschaftlich han
delnden Investors kein Vorteil gewährt werde. Allerdings 
hat diese Argumentation offenkundig Schwächen. Ohne 
die Beihilfemaßnahmen würden die Einrichtungen der
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NAG nicht zur Verfügung stehen, und es wurde nicht 
festgestellt, dass der von der NAG gezahlten Pachtzins 
die Kosten für die Errichtung der Einrichtungen zur 
Gänze decken würde. Somit besteht für die NAG ein 
wirtschaftlicher Vorteil, den sie ohne die Beihilfe nicht 
hätte. Ferner zieht Deutschland hieraus offenbar noch 
weitergehende Schlüsse, da geltend gemacht wird, dass 
darüber hinaus die gesamte davor liegende Unterstützung 
der NG unter denselben Gesichtspunkten nicht als Bei
hilfe gewertet werden dürfe, was nicht hinnehmbar er
scheint. Die Argumentation, dass die NG – wie Deutsch
land dies formuliert ( 90 ) – als „vom Markt ausgeschieden 
gelten“ könne, schließt nicht aus, dass die NG in der 
Vergangenheit staatliche Beihilfe erhalten haben könnte. 
Daher muss die Kommission die Rechtmäßigkeit sämtli
cher Maßnahmen, die dem Abschluss des Pachtvertrags 
vorangingen, prüfen. 

Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(115) Die Kosten der Einrichtungen des Nürburgrings, ein
schließlich marktkonformer Zinserträge aus Darlehen 
und marktkonformer Garantiegebühren, sollten im Regel
fall vom Betreiber des Komplexes getragen werden (bis 
April 2010 die NG, danach die NAG). Im vorliegenden 
Fall hat die Kommission aus den nachstehend ausgeführ
ten Gründen Zweifel daran, dass die NG überhaupt Zin
sen oder Gebühren (für Gesellschafterdarlehen, Kapital
erhöhung, Garantieerklärung für das ISB-Darlehen) oder 
Zinsen auf Grundlage der üblichen Marktzinsen (für Li
quiditätspool, ISB-Darlehen) gezahlt hat. Darüber hinaus 
erscheint zweifelhaft, dass sich diese Zinsen oder Gebüh
ren in der Höhe des von der NAG für die Verpachtung 
des Nürburgring-Komplexes gezahlten Pachtzinses nieder
schlagen. Daher äußert die Kommission Zweifel daran, 
dass der Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden 
Investors in diesem Fall eingehalten wurde. In diesem 
Zusammenhang wird Deutschland aufgefordert, sämtliche 
Geschäftsplanungen vorzulegen, die für das Projekt „Nür
burgring 2009“ aufgestellt wurden. 

(116) Hinsichtlich der Einzahlungen in die Kapitalrücklage und 
der Kapitalerhöhungen zugunsten der NG in Höhe von 
[…] EUR haben die deutschen Behörden nicht eindeutig 
angegeben, von welchen Erwägungen sie sich bei ihrer 
Entscheidung, in die NG zu investieren, leiten ließen. Für 
einen marktwirtschaftlich handelnden Investor wären der
artige Kapitalerhöhungen, wie sie vom Land und dem 
Landkreis Ahrweiler vorgenommen wurden, eigentlich 
nicht akzeptabel, wenn die zu erwartende Rendite gerin
ger ausfallen würde als die Rendite, die von einer ver
gleichbaren Investition zu erwarten wäre. Angesichts der 
dauerhaft schlechten Finanzlage der NG und ihrer stän
digen Abhängigkeit von staatlichen Mitteln und Darlehen 
aus dem Liquiditätspool erscheint es wahrscheinlich, dass 

ein marktwirtschaftlich handelnder Investor nicht in die 
NG investiert hätte, da einerseits die Risiken zu hoch 
wären und andererseits der – wenn überhaupt – zu er
wartende Gewinn zu niedrig ausfallen würde als dass eine 
derartige Investition sinnvoll erschiene. In Anbetracht des 
geringen Gewinns, den die NG in den Jahren 2001 und 
2003 erzielte, und der negativen Geschäftsergebnisse in 
den darauffolgenden Jahren erscheint es zweifelhaft, ob es 
einem marktwirtschaftlich handelnden privaten Investor 
profitabel oder überhaupt möglich erschienen wäre, Ka
pital in Höhe von fast […] Mio. EUR über einen Zeit
raum von fünf Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Kom
mission ist daher derzeit der Auffassung, dass die Ent
scheidung der Behörden, sich an den Kapitalerhöhungen 
zu beteiligen, der NG einen wirtschaftlichen Vorteil ver
schaffte. In diesem Fall könnte sich dieser Vorteil auf die 
Höhe des Gesamtbetrags belaufen, der vom Staat bereit
gestellt wurde. 

(117) Bei der Prüfung, ob einem Unternehmen durch die Ge
währung eines Kredits zu Vorzugsbedingungen ein wirt
schaftlicher Vorteil gewährt wurde, wendet die Kommis
sion das Kriterium des „marktwirtschaftlich handelnden 
Kreditgebers“ an. Nach diesem Kriterium ist Kapital, das 
einem Unternehmen unter Umständen, die den Markt
gepflogenheiten entsprechen, mittelbar oder unmittelbar 
zur Verfügung gestellt wird, nicht als staatliche Beihilfe 
einzustufen. ( 91 ) 

(118) Im vorliegenden Fall muss die Kommission prüfen, ob 
der NG und der ISB durch die Konditionen des Liquidi
tätspools (im Folgenden auch als „kurzfristiges Darlehen“ 
oder „kurzfristige Finanzierung“ bezeichnet) ein wirt
schaftlicher Vorteil gewährt wurde, den die begünstigten 
Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht 
erhalten hätten. 

(119) Die Kommission geht davon aus, dass der Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden Kreditgebers nicht einge
halten wurde, da die Finanzierung aus dem Liquiditäts
pool nicht zu Marktbedingungen gewährt wird. Hinsicht
lich des Zeitpunkts, der beim Vergleich der Bedingungen 
und des Zinssatzes für das in Rede stehende kurzfristige 
Darlehen aus dem Liquiditätspool mit den Marktbedin
gungen und –zinssätzen heranzuziehen ist, ist die Kom
mission der Auffassung, dass hierfür das Datum des 
rechtsverbindlichen Aktes herangezogen werden sollte, 
mit dem die Kreditlinie eingeräumt wurde. 

(120) Die Kommission hat Zweifel daran, dass die Konditionen 
des Liquiditätspools die Einschätzung der Ausfallwahr
scheinlichkeit der NG bei der Gewährung der kurzfristi
gen Finanzierung widerspiegeln. Darüber hinaus steht der 
Liquiditätspool der NG in Form einer täglich verfügbaren 
Kreditlinie zur Verfügung. Derzeit zahlt die NG offenbar 
keinerlei Gebühr mit Ausnahme der Zinsen, die auf den 
aufgenommenen Darlehensbetrag berechnet werden. Die
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deutschen Behörden werden aufgefordert, weitere Infor
mationen über die Konditionen der Kreditlinie vorzule
gen, die der NG aus dem Liquiditätspool eingeräumt wur
de. 

(121) Um festzustellen, ob die zu prüfende Finanzierung zu 
Vorzugsbedingungen gewährt wurde, überprüft die Kom
mission ihrer Beschlussfassungspraxis folgend, ob der 
Zinssatz für das betreffende Darlehen mit dem Referenz
zinssatz der Kommission in Einklang steht. Der Referenz
zinssatz der Kommission wird nach der in der Mitteilung 
der Kommission über die Änderung der Methode zur Festset
zung der Referenz- und Abzinsungssätze ( 92 ) vom 19. Dezem
ber 2007 (im Folgenden „Mitteilung über die Referenz
zinssätze“) festgelegten Methode ermittelt. 

(122) In der Mitteilung über die Referenzzinssätze ist eine Me
thode für die Festsetzung der Referenz- und Abzinsungs
sätze festgelegt, die anstelle des Marktzinses verwendet 
werden. Die Referenzzinssätze beruhen auf dem einem 
Basissatz auf Grundlage des Referenzsatzes für den Geld
markt (Inter-bank Offered Rate – IBOR) für ein Jahr, dem 
Risikomargen hinzugefügt werden. Die Margen betragen 
je nach Kreditwürdigkeit und den Sicherheiten des 
Schuldners zwischen 60 und 1 000 Basispunkten. Nor
malerweise werden dem Basissatz 100 Basispunkte hin
zugefügt. Dies gilt für Darlehen an Unternehmen mit 
zufriedenstellendem Rating und hoher Besicherung oder 
Darlehen an Unternehmen mit gutem Rating und norma
ler Besicherung oder sehr gutem Rating und ohne Besi
cherung. In der Mitteilung wird auch darauf hingewiesen, 
dass bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte 
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating ha
ben, der Basissatz (in Abhängigkeit von den vorhandenen 
Sicherheiten) um mindestens 400 Basispunkte angehoben 
werden sollte. 

(123) Derzeit liegen der Kommission keine Angaben über den 
Basissatz für die Finanzierung aus dem Liquiditätspool 
vor. Wie vorstehend erwähnt, ist nach der Mitteilung 
im Regelfall ein auf dem IBOR für ein Jahr beruhender 
Basissatz vorgesehen. In der Mitteilung heißt es ferner, 
dass sich die Kommission das Recht vorbehält, in Fällen, 
in denen dies sinnvoll erscheint, kürzere oder längere 
Laufzeiten zu verwenden und wenn keine verlässlichen 
oder gleichwertigen Daten zur Verfügung stehen oder 
unter außergewöhnlichen Umständen andere Berech
nungsgrundlagen festzulegen, wobei jedoch von den 
deutschen Behörden diesbezüglich keine Argumente vor
getragen wurden. Daher fordert die Kommission die deut
schen Behörden auf, weitere Einzelheiten hinsichtlich des 
anwendbaren Basissatzes vorzulegen. 

(124) Derzeit liegen der Kommission keine Angaben dazu vor, 
wie die anwendbare Risikomarge für die Kreditlinie be
stimmt wurde. Die deutschen Behörden werden aufgefor
dert darzulegen, ob die kurzfristige Finanzierung der NG 
zu den Finanzierungskonditionen des Landes gewährt 
wird und welches Rating das Land zum Zeitpunkt der 
Einräumung der Kreditlinien hatte. 

(125) Der Kommission liegen keine Angaben vor, ob die Risi
komarge auf der Grundlage einer Einschätzung der Aus
fallwahrscheinlichkeit der NG festgelegt wurde. 

(126) Die Kommission stellt fest, dass der Mitteilung zufolge 
die Ratings nicht von Rating-Agenturen eingeholt werden 
müssen; von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten 
verwendete Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert 
werden. Die Kommission fordert die deutschen Behörden 
auf, Ratings der NG vorzulegen, die zu dem Zeitpunkt 
erstellt wurden, zu dem die Kreditlinien eingeräumt wur
den. Auch ein Rating einer Bank kann akzeptiert werden, 
sofern es die Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Jahr an
gibt. 

(127) Sofern kein Rating vorliegt, stellt die Kommission fest, 
dass für Darlehensnehmer, die keine Bonitätsgeschichte 
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating ha
ben, der Basissatz bei einer hohen Besicherung um 
400 Basispunkte, bei einer normalen Besicherung um 
600 Basispunkte und ohne Besicherung um 1 000 Basis
punkte angehoben werden sollte. 

(128) Im vorliegenden Fall bemerkt die Kommission, dass die 
kurzfristige Finanzierung offenbar ohne zugrunde lie
gende Besicherung gewährt wurde. Sie gelangt daher zu 
der vorläufigen Auffassung, dass der Basissatz um 
1 000 Basispunkte hätte angehoben werden müssen. 

(129) Ferner argumentiert die Kommission, dass die reine Tat
sache, dass die Referenzzinssätze eingehalten wurden, das 
Vorliegen einer staatlichen Beihilfe nicht ausschließt und 
dass die Mitteilung über die Referenzzinssätze eher eine 
Ersatzfunktion hat und außer Acht gelassen werden kann, 
wenn genauere Erkenntnisse über die tatsächlichen 
Marktbedingungen vorliegen. ( 93 ) Die Kommission muss 
daher eher die Umstände untersuchen, unter denen die 
Darlehen aus dem Liquiditätspool gewährt wurden. Diese 
stützen nicht die Auffassung, dass ein privater Investor 
die Darlehen zu diesen Konditionen gewährt hätte. 

(130) Hinsichtlich der Mittelaufnahme durch die ISB aus dem 
Liquiditätspool des Landes in Höhe von 285 Mio. EUR, 
das die ISB aus dem Liquiditätspool des Landes in An
spruch genommen hat, belief sich der Zinsvorteil für die 
ISB gegenüber dem freien Kapitalmarkt auf 900 000 EUR 
im Jahr. ( 94 ) Vor diesem Hintergrund fordert die Kommis
sion Deutschland auf, alle Informationen und Unterlagen 
vorzulegen, die die Kommission in die Lage versetzen zu 
prüfen, ob die Mittelaufnahme durch die ISB aus dem 
Liquiditätspool des Landes in Höhe von 285 Mio. EUR 
oder gegebenenfalls weitere Mittelaufnahmen der ISB aus 
dem Liquiditätspool des Landes im Zusammenhang mit 
dem Nürburgring-Komplex zu Marktbedingungen ge
währt wurden.
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( 92 ) ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6. 

( 93 ) Siehe Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 2010 in der 
Sache C 38/2007 (ex NN 45/2007), Arbel Fauvet Rail. 

( 94 ) Jahresbericht 2011 des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz, 
Teil II, S. 11, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp.de/ 
Jahresberichte/.
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(131) Darüber hinaus fordert die Kommission Deutschland auf, 
Angaben über alle von der NG und der ISB im Zusam
menhang mit dem Nürburgring-Komplex tatsächlich ge
leisteten Zinszahlungen in den Liquiditätspool (Höhe des 
Betrags und Datum) sowie über etwaige Zahlungsauf
schübe zu übermitteln. 

(132) Daher vertritt die Kommission zum gegenwärtigen Stand 
der Untersuchung den vorläufigen Standpunkt, dass die 
für den Liquiditätspool des Landes geltenden Konditionen 
nicht mit denen eines marktwirtschaftlich handelnden 
Darlehensgebers vergleichbar sind und somit der NG 
und der ISB einen Vorteil verschaffen. 

(133) Außerdem fordert die Kommission die deutschen Behör
den und die Beteiligten auf, sich dazu äußern, ob in dem 
vorliegenden Fall, die vorstehend beschriebene kurzfris
tige Finanzierung aus dem Liquiditätspool zu Marktbedin
gungen gewährt wurde. 

(134) Darüber hinaus muss die Kommission prüfen, ob der NG, 
der MSR und der CMHN durch die Konditionen des 
Darlehens, das ihnen von der ISB gewährt wurde, ein 
wirtschaftlicher Vorteil verschafft wurde, den die begüns
tigten Unternehmen unter marktüblichen Bedingungen 
nicht erhalten hätten. 

(135) Die deutschen Behörden machen geltend, dass der 
Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Investors 
eingehalten wurde, da das ISB-Darlehen zu Marktbedin
gungen gewährt wurde. Nach Angaben Deutschlands wa
ren die Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Tranche 1 
des Darlehens nicht anwendbar und die Tranchen 2 bis 4 
wurden nach dem Befristeten Gemeinschaftsrahmen ge
währt. 

(136) Zur Feststellung der Marktbedingungen verwendet die 
Kommission als Näherungswert den Referenzzinssatz 
der Kommission. Da es sich bei dem Referenzzinssatz 
der Kommission um einen Näherungswert handelt, 
kann es sein, dass bei Vorliegen anderer Indikatoren in 
einem konkreten Fall diese anderen Indikatoren Vorrang 
haben. 

(137) Im vorliegenden Fall stellt die Kommission fest, dass die 
in Rede stehenden Darlehen von einem Spezialkreditinsti
tut im Sinne der Entscheidung der Kommission in der 
Sache E 10/2000 gewährt wurden. In Anbetracht des 
speziellen Statuts der ISB hat die Kommission Zweifel, 
dass die Darlehen zu Marktbedingungen gewährt wurden. 

(138) Die Kommission hat ferner geprüft, ob die Anwendung 
des Referenzzinssatzes der Kommission im vorliegenden 
Fall auf die Gewährung eines Vorteils hinweist. 

(139) Was den maßgeblichen Zeitpunkt anbelangt, der beim 
Vergleich des Zinssatzes für das in Rede stehende Darle
hen mit dem Referenzzinssatz der Kommission zu be
rücksichtigen ist, ist die Kommission der Auffassung, 
dass dies das Datum des rechtsverbindlichen Aktes sein 
muss, mit dem das Darlehen gewährt wurde (Datum des 
ISB-Darlehensvertrags). 

(140) In der Tabelle 5 oben sind die Konditionen des ISB-Dar
lehens und der zum betreffenden Zeitpunkt anwendbare 
Basiszinssatz aufgeführt. 

(141) Wie weiter oben in den Erwägungsgründen (121) und 
(122) angegeben, ist in der Mitteilung über die Referenz
zinssätze eine Methode für die Festsetzung der Referenz- 
und Abzinsungssätze, die anstelle des Marktzinses ver
wendet werden, festgelegt. 

(142) Im vorliegenden Fall ist der Basissatz für die Tranchen 2 
bis 4 des ISB-Darlehens bis zum 31. Dezember 2012 
EONIA plus […] % und ab dem 1. Januar 2013 der 
Referenzzinssatz der Kommission. 

(143) Die Kommission hat Zweifel, ob in diesen speziellen Fall 
der EONIA-Satz als Basissatz für die Festsetzung des 
Zinssatzes für das Darlehen zu verwenden ist. Wie in 
Erwägungsgrund (122) angesprochen, ist nach der Mit
teilung im Regelfall ein auf dem IBOR für ein Jahr beru
hender Basissatz vorgesehen. In der Mitteilung heißt es 
ferner, dass sich die Kommission das Recht vorbehält, in 
Fällen, in denen dies sinnvoll erscheint, kürzere oder län
gere Laufzeiten zu verwenden und wenn keine verläss
lichen oder gleichwertigen Daten zur Verfügung stehen 
oder unter außergewöhnlichen Umständen andere Be
rechnungsgrundlagen festzulegen, wobei jedoch von den 
deutschen Behörden diesbezüglich keine Argumente vor
getragen wurden. Mit Blick auf die Methodik ist davon 
auszugehen, dass der EONIA-Zinssatz unter normalen 
Marktbedingungen unter den Zinssätzen für längere Lauf
zeiten liegt. Zudem ergibt – wie Tabelle 5 zu entnehmen 
ist – die Summe aus dem EONIA-Zinssatz plus […] % 
einen Zinssatz von […] % und liegt damit unter dem 
Basis-Referenzzinssatz der Kommission von 1,24 %. Die 
Kommission hat daher Zweifel daran, dass im vorliegen
den Fall die Verwendung des EONIA-Satzes gerechtfertigt 
werden kann. 

(144) Gegenwärtig liegen der Kommission nur eingeschränkte 
Informationen darüber vor, wie die Risikomargen für das 
ISB-Darlehen bestimmt wurden. Nach Angaben Deutsch
lands beträgt die Risikomarge für die Tranchen 2 bis 
4 400 Basispunkte. 

(145) Die Höhe der Besicherung des ISB-Darlehens über 330 
Mio. EUR Form von Grundschulden entspricht einem 
Wert von […] EUR. 

(146) Angesichts dieser Sachlage kann sich die Kommission bei 
der Prüfung, ob das Darlehen zu einem günstigen Zins
satz gewährt wurde, auf die Mitteilung über die Referenz
zinssätze stützen. Gemäß der Mitteilung liegen die Risi
komargen abhängig von der Kreditwürdigkeit des Unter
nehmens und den Sicherheiten, über die es verfügt, zwi
schen 60 und 1 000 Basispunkten. Normalerweise wer
den dem Basissatz 100 Basispunkte hinzugefügt. Dies gilt
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für Darlehen an Unternehmen mit zufriedenstellendem 
Rating und hoher Besicherung oder Darlehen an Unter
nehmen mit gutem Rating und normaler Besicherung 
oder sehr gutem Rating und ohne Besicherung. In der 
Mitteilung wird auch darauf hingewiesen, dass bei Darle
hensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf 
einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, der Basis
satz (in Abhängigkeit von den vorhandenen Sicherheiten) 
um mindestens 400 Basispunkte angehoben werden 
sollte. 

(147) Die NG wird nicht von einer Rating-Agentur bewertet. 
Die deutschen Behörden gehen für die NG von der Ra
tingkategorie B („schwach“) aus. Zudem entspricht die 
nach der Mitteilung über die Referenzzinssätze ( 95 ) be
rechnete Ausfallwahrscheinlichkeit 26,35 % und die Besi
cherung ist somit in dem in Rede stehenden Fall gering. 
Unter diesen Annahmen beträgt die Darlehensmarge 
650 Basispunkte. Im vorliegenden Fall hat die Kommis
sion allerdings Zweifel daran, dass die NG hinsichtlich 
ihrer finanziellen Lage in die Ratingkategorie B 
(„schwach“) einzuordnen war, wie von den deutschen 
Behörden angegeben. Die Kommission ist daher nicht 
in der Lage festzustellen, ob die Voraussetzungen für 
die Berechnung der staatlichen Beihilfe erfüllt sind. 

(148) Die Kommission stellt fest, dass der Mitteilung zufolge 
die Ratings nicht von Rating-Agenturen eingeholt werden 
müssen; von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten 
verwendete Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert 
werden. Die Kommission fordert die deutschen Behörden 
daher auf zu erklären, wie das Rating der NG zum Zeit
punkt der Darlehensgewährung ermittelt wurde. Auch ein 
Rating einer Bank kann akzeptiert werden, sofern es die 
Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Jahr angibt. Sofern 
kein Rating vorliegt, stellt die Kommission fest, dass für 
Darlehensnehmer, die keine Bonitätsgeschichte und kein 
auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, der 
Basissatz bei einer hohen Besicherung um 400 Basispunk
te, bei einer normalen Besicherung um 600 Basispunkte 
und ohne Besicherung um 1 000 Basispunkte angehoben 
werden sollte. 

(149) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der gesamte Nennwert des ISB-Darlehens als 
staatliche Beihilfe einzustufen ist, falls sich bei der wei
teren Untersuchung durch die Kommission ergeben soll
te, dass kein Investor das Darlehen in dieser Form ge
währt hätte. Daher werden die deutschen Behörden auf
gefordert zu erklären, weshalb es nicht gelang, eine pri
vate Finanzierung für das Projekt „Nürburgring 2009“ zu 
realisieren. Im Zusammenhang mit dem ISB-Darlehen 
sind der Kommission Informationen und Unterlagen 
über die Bonität der NG, der MSR und der CMHN und 
auch deren Geschäftspläne vorzulegen. 

(150) Im vorliegenden Fall ist die Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem ISB-Darlehen zu 100 % durch eine Garantie
erklärung des Landes gesichert. Derzeit liegen der Kom
mission keine Angaben über Art und zugrunde liegende 
Bedingungen der Garantieerklärung vor. Die deutschen 
Behörden werden aufgefordert, der Kommission Informa
tionen und Unterlagen zu übermitteln, anhand derer die 

Kommission prüfen kann, ob von der NG, der MSR und 
der CMHN eine Garantieprämie zur Marktbedingungen 
gezahlt wurde, wobei deren finanzielle Lage zu berück
sichtigen ist. 

(151) Nach Nummer 3.2 der Mitteilung der Kommission über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staat
liche Beihilfen in Form vom Haftungsverpflichtungen und 
Bürgschaften ( 96 ) reicht es im Falle einer einzelnen staatli
chen Garantie aus, dass die folgenden kumulativen Vo
raussetzungen erfüllt sind, um das Vorliegen einer staat
lichen Beihilfe auszuschließen: „(a) Der Kreditnehmer befin
det sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten. […] (b) Der 
Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme 
ermittelt werden. […] (c) Die Garantie deckt höchstens 80 % 
des ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen ausstehen
den finanziellen Verpflichtung; […]. (d) Für die Garantie wird 
ein marktübliches Entgelt gezahlt.“ 

(152) Gegenwärtig kommt die Kommission nicht zu dem 
Schluss, dass die vom Land abgegebene Garantieerklärung 
unter normalen Marktbedingungen gewährt wurde. Des
halb vertritt die Kommission vorläufig die Auffassung, 
dass das ISB-Darlehen und die diesbezügliche Garantie
erklärung des Landes nicht zu Marktbedingungen ge
währt wurden. 

(153) Hinsichtlich der Verpachtung des Nürburgring-Komplexes 
an die NAG erhebt die Kommission Zweifel, ob der 
Pachtzins den marktüblichen Bedingungen entspricht. 
Nach Angaben der deutschen Behörden basiert der Pacht
zins auf der Bewertung eines unabhängigen Sachverstän
digen, den vom Pächter eingegangenen Verpflichtungen 
sowie Sachverständigenberichten zu den Marktchancen 
und –risiken, und er wurde unter üblichen Marktbedin
gungen im Verhandlungswege geschlossen. Deutschland 
legte eine von […] erstellte Analyse vom 29. September 
2011 vor, der zufolge der vereinbarte Mindestpachtzins 
zwischen […] und […] liegt. Nach Auffassung Deutsch
lands wird dadurch nachgewiesen, dass der Pachtzins 
keine staatliche Beihilfe darstellt, da er zu Marktbedingun
gen vereinbart wurde. 

(154) In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
sich der im Pachtvertrag für die Laufzeit des Pachtvertrags 
vom 1. Mai 2010 bis zum 30. April 2030 vereinbarte 
Mindestpachtzins auf insgesamt 280 Mio. EUR beläuft. 
Dieser Betrag deckt nicht die Kosten des Projekts „Nür
burgring 2009“ in Höhe von insgesamt 330 Mio. EUR 
zuzüglich der Zinsen aus dem ISB-Darlehen. ( 97 ) Diese 
Unwirtschaftlichkeit legt daher nahe, dass die Maßnahme 
nicht dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden 
Investors entspricht. Ein privater Investor würde bei der 
Höhe des Pachtzinses nicht nur die Kosten für die ver
pachteten Sachanlagen und die Zinsen aus dem zugrunde 
liegenden Darlehen berücksichtigen, sondern dazuhin ei
nen angemessenen Gewinn. Die Kommission fordert 
Deutschland auf, Angaben zur Höhe des von der NAG 
tatsächlich gezahlten Pachtzinses (mit Angabe der Zah
lungstermine) zu machen.
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( 95 ) Fußnote 2 der Mitteilung über die Referenzzinssätze. 

( 96 ) ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10. 
( 97 ) Siehe Jahresbericht 2012 des Rechnungshofs des Landes Rheinland- 

Pfalz, S. 98-102, abrufbar unter http://www.rechnungshof-rlp.de/ 
Jahresberichte/.
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(155) Bei jedweder Differenz zwischen dem tatsächlich gezahl
ten Pachtzins und einem Pachtzins zu Marktbedingungen 
könnte es sich staatliche Beihilfe handeln. Die Kommis
sion äußert daher Zweifel daran, dass durch die Höhe des 
Pachtzinses insgesamt, der für die Pacht des Nürburgring- 
Komplexes während der Laufzeit des Pachtvertrags zu 
entrichten ist, die Kosten des Projekts „Nürburgring 
2009“ gedeckt werden. 

Maßnahmen zur Tourismusförderung 

(156) Hinsichtlich der kurzfristigen Finanzierung der NG aus 
dem Liquiditätspool des Landes, der langfristigen Refinan
zierung der NG, der MSR und der CMHN durch das ISB- 
Darlehen und der zugrunde liegenden Garantieerklärung 
des Landes sowie der Verpachtung des Nürburgring-Kom
plexes an die NAG trifft die gleiche Argumentation zu 
wie auf die Einrichtungen der Rennstrecke. 

(157) Deutschland macht geltend, dass einzelne Maßnahmen 
des Teilbereichs I (ring werk, Autowelten, Parkhaus) als 
DAWI betrachtet werden. Da allerdings Deutschland 
nicht behauptet und auch die Kommission nicht der Auf
fassung ist, dass die Altmark-Kriterien ( 98 ) erfüllt sind, 
muss dieses Vorbringen im Rahmen der Vereinbarkeits
prüfung geprüft werden, nicht jedoch für die Feststellung 
des Vorliegens staatlicher Beihilfen. 

(158) Hinsichtlich der stillen Beteiligungen der RIM an der Me
diinvest zur Finanzierung des Teilbereichs II (Beherber
gungs- und Gastronomiebetriebe) bringen die deutschen 
Behörden vor, dass die anwendbaren Referenzzinsätze 
eingehalten wurden und somit der Grundsatz des markt
wirtschaftlich handelnden Investors gelte, und dass daher 
bei diesen Teilmaßnahmen kein selektiver Vorteil gewährt 
werde. Allerdings argumentiert die Kommission, dass al
lein die Tatsache, dass die Referenzzinssätze eingehalten 
wurden, das Vorliegen von staatlichen Beihilfen nicht aus
schließe, und dass der nach der in der Mitteilung über die 
Referenzzinssätze festgelegten Methode ermittelte Wert 
einen Näherungswert darstellt, der nicht berücksichtigt 
zu werden braucht, wenn bessere Nachweise über die 
tatsächlichen Marktbedingungen vorliegen. ( 99 ) Daher 
müsse die Kommission vielmehr die Umstände unter
suchen, unter denen die stillen Beteiligungen eingegangen 
wurden. Die Kommission schließt sich der Auffassung 
nicht an, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Investor 
die Darlehen zu diesen Konditionen gewährt hätte. Nach 
Auffassung Deutschlands wurden die stillen Beteiligungen 
der RIM an der Mediinvest zu Marktbedingungen ge
währt. Eine stille Beteiligung ist hinsichtlich des damit 

verbundenen Risikos einem Darlehen des niedrigsten 
Rangs vergleichbar und daher als Darlehen mit hohem 
Risiko einzustufen. Im Falle der Insolvenz oder Liquida
tion wird es erst nach Begleichung aller anderen Forde
rungen zurückgezahlt. Das mit der stillen Beteiligung ver
bundene Risiko ist damit höher als das Risiko eines her
kömmlichen Bankdarlehens für eine Investition, das in 
der Regel nach den von der Bank vorgegebenen Konditio
nen besichert ist, was sich im Referenzzinssatz der Kom
mission widerspiegelt. Die für eine derartige Beteiligung 
zu zahlende Provision müsste daher deutlich über dem 
Referenzzinssatz der Kommission liegen. 

(159) Die stillen Beteiligungen wurden gegen eine festgelegte 
Provision gewährt, die in Tabelle 6 aufgeführt ist, zuzüg
lich einer variablen Provision. Der Tabelle 6 ist auch der 
Referenzzinssatz der Kommission zum Zeitpunkt der Ge
währung der stillen Beteiligungen zuzüglich der von 
Deutschland angewandten Risikomarge zu entneh
men. ( 100 ) 

(160) Mit Ausnahme der Tranchen 3 und 4 ( 101 ) liegt die fest
gelegte Provision über dem Referenzzinssatz der Kom
mission. Allerdings erlaubte die finanzielle Lage der Medi
invest nicht die Gewährung ihres Anteils an einem Gesell
schafterdarlehen in Höhe von […] Mio. EUR im Mai 
2008 und die Deckung eines kurzfristigen Finanzierungs
bedarfs der MSR in Höhe von […] Mio. EUR im Oktober 
2008. ( 102 ) Letztere wurde allein von der NG übernom
men. Es ist somit wahrscheinlich, dass die Mediinvest zu 
der betreffenden Zeit als ein Unternehmen in Schwierig
keiten zu betrachten war. Die Kommission zweifelt daher 
daran, dass die Provision angesichts des Risikos angemes
sen war. Die Kommission hat daher Zweifel, dass die 
Beteiligungen zu Marktbedingungen gewährt wurden. 

(161) Die Mediinvest wird nicht von einer Rating-Agentur be
wertet. Die deutschen Behörden gehen für die Mediinvest 
von der Ratingkategorie „gut“ und von einer normalen 
Besicherung aus. Unter diesen Annahmen beträgt die 
Darlehensmarge 100 Basispunkte. Im vorliegenden Fall 
hat die Kommission allerdings Zweifel daran, dass die 
Mediinvest hinsichtlich ihrer finanziellen Lage in die Ra
tingkategorie BBB („gut“) einzuordnen war, wie von den 
deutschen Behörden angegeben. Die Kommission ist da
her nicht in der Lage festzustellen, ob die Voraussetzun
gen für die Berechnung der staatlichen Beihilfe erfüllt 
sind. 

(162) Zum einen gibt Deutschland selbst an, dass es nicht ge
lang, eine private Finanzierung für den Teilebereich II zu 
realisieren. ( 103 ) Zum anderen ist der gutachtlichen Äuße
rung des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz ein
deutig zu entnehmen, dass die potenziellen Investoren
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( 98 ) Die Kriterien, die für die Einstufung öffentlicher Maßnahmen als 
Ausgleich für die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen erfüllt 
sein müssen, damit die Maßnahmen nicht als staatliche Beihilfen 
nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV einzustufen sind, wie im Urteil 
des Gerichtshofs in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans 
GmbH, Slg. 2003, I-07747, hinsichtlich der Anwendung von Ar
tikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag festgestellt. Jedenfalls wurde in diesem 
Fall weder ein öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt, noch 
wurde anderweitig festgestellt, dass die Höhe des Ausgleichs den 
Kosten eines durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens ent
sprach. Außerdem ist den Erwägungsgründen (188) bis (198) zu 
entnehmen, dass die Kommission erhebliche Zweifel daran hat, dass 
die Altmark-Kriterien erfüllt sind. 

( 99 ) Siehe Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 2010 in der 
Sache C 38/2007 (ex NN 45/2007), Arbel Fauvet Rail. 

( 100 ) Hinsichtlich der ersten Beteiligung vom 29. Mai 2008 ist die Mit
teilung der Kommission über eine technische Anpassung der Methode zur 
Festsetzung der Referenzzins- und Abzinsungssätze, ABl. C 241 vom 
26.8.1999, S. 9, anwendbar. 

( 101 ) Die deutschen Behörden machen geltend, dass sich der Vorteil, der 
sich aus den Tranchen 3 und 4 ergibt, auf […] EUR belaufe und 
damit unter der De-minimis-Schwelle liege. 

( 102 ) Gutachtliche Äußerung des Rechnungshofs des Landes Rheinland- 
Pfalz vom 15. Juni 2010, Teil II, S. 14 und S. 16. 

( 103 ) Schreiben der deutschen Behörden vom 15. November 2011, 
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das Projekt „Nürburgring 2009“ einschließlich des Teil
bereichs II für zu Marktbedingungen nicht rentabel hiel
ten und dass mehrere private Betreiber von Freizeitparks 
eine Mitwirkung an dem Projekt ablehnten. ( 104 ) Im Zuge 
der vorläufigen Untersuchung wurde festgestellt, dass die 
stillen Beteiligungen der RIM an der Mediinvest zu Zins
sätzen gewährt wurden, die für die Mediinvest aufgrund 
ihrer geringen Bonität und/oder ihres zweifelhaften Ge
schäftsplans auf dem privaten Kreditmarkt nicht verfüg
bar gewesen wären. Es könnte daher sein, dass der Medi
invest ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft wurde, der 
sich auf die Differenz zwischen den nach den Vorzugs
bedingungen der Beihilfe zu zahlenden Zinsen und den 
Zinsen, die zu Marktbedingungen zu zahlen gewesen 
wären, beläuft. Deutschland wird aufgefordert, sich zu 
dieser Differenz im Falle aller elf betroffenen Tranchen 
zu äußern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass der gesamte Nominal
wert der Darlehen als staatliche Beihilfe einzustufen sein 
könnte, wenn die weitere Untersuchung durch die Kom
mission ergibt, dass aufgrund der geringen Bonität und/ 
oder des unzureichenden Geschäftsplans des Unterneh
mens kein Investor die stillen Beteiligungen gewährt 
hätte. 

(163) Ferner fordert die Kommission Deutschland auf, Angaben 
über alle tatsächlich erfolgten Zahlungen von Verbind
lichkeiten aus den stillen Beteiligungen der RIM ein
schließlich Zinsen (Höhe des Betrags und Datum) sowie 
über etwaige Zahlungsaufschübe zu übermitteln. 

(164) Durch die Garantieerklärung der ISB für die stille Betei
ligungen der RIM könnte der Mediinvest ebenfalls ein 
wirtschaftlicher Vorteil verschafft worden sein, falls diese 
zu marktüblichen Bedingungen auf dem Finanzmarkt 
nicht zu bekommen gewesen wäre. Allerdings liegen 
der Kommission nicht genügend Informationen über 
die Konditionen dieser Garantieerklärung vor. Deutsch
land wird daher aufgefordert, Informationen zu übermit
teln, die die Kommission in die Lage versetzen zu prüfen, 
ob die Mediinvest eine Garantieprämie zu Marktbedin
gungen gezahlt hat, wobei die finanzielle Lage der Medi
invest zu berücksichtigen ist. 

(165) Für die Tranchen 2 bis 4 des Darlehens der ISB erscheint 
klar, dass die Zinssätze unter den Marktzinssätzen liegen. 
Dies könnte akzeptiert werden, wenn die Voraussetzun
gen des Befristeten Gemeinschaftsrahmens erfüllt sind, 
doch ist dies eine Frage der Vereinbarkeit (siehe Erwä
gungsgründe (199) bis (206)). Wie in den Erwägungs
gründen (150) bis (152) ausgeführt, legen die Bedingun
gen der Garantieerklärung des Landes für das ISB-Darle
hen nahe, dass der NG selektive Vorteile verschafft wor
den sein könnten. 

(166) Bei den Einnahmen aus einer Spielbankabgabe, die der 
NG zugeflossen sind, könnte es sich um eine unrecht
mäßige staatliche Beihilfe zugunsten der NG und/oder der 
NAG handeln. Wie Deutschland betont, gingen die Betei
ligten bereits zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung 
über das Projekt „Nürburgring 2009“ übereinstimmend 

vom Erhalt einer bedarfsabhängigen Förderung durch das 
Land aus, und es war geplant, aus öffentlichen Einnah
men auf Basis des Spielbankgesetzes Rheinland-Pfalz Zu
wendungen zugunsten der NG zu generieren, die „be
darfsabhängig“ fließen sollten. Diese Zuwendungen sind 
im Rahmen des Verpachtungsmodells jedoch nicht mehr 
Teil der Budgetplanung der NG in ihrer Rolle als Ver
pächterin und somit auch nicht Teil der Berechnungs
grundlage des Pachtzinses für den Nürburgring-Komplex. 

(167) Das Spielbankgesetz Rheinland-Pfalz sieht vor, dass Teile 
der Spielbankabgabe der NG für Zwecke der Tourismus
förderung zufließen sollen. Dem Pachtvertrag zufolge 
kann auch die NAG von den Einnahmen aus der Spiel
bankabgabe profitieren. Dies legt nahe, dass den beteilig
ten Unternehmen Vorteile verschafft werden. 

(168) Einnahmen aus Abgaben können naturgemäß nicht 
marktkonform sein. Die Kommission vertritt daher zum 
jetzigen Stand ihrer Untersuchung die Auffassung, dass 
durch die Einnahmen aus der Spielbankabgabe der NG 
und der NAG ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft wur
de. Unter Berücksichtigung der finanziellen Schwierigkei
ten der NG könnte sich die Höhe des Vorteils auf die 
gesamte zulässige Höhe der Abgabe belaufen. In diesem 
Zusammenhang wird Deutschland aufgefordert, eine Be
gründung für die Einnahmen aus der Spielbankabgabe zu 
geben und sich zu ihrer Aufteilung zwischen der NG und 
der NAG zu äußern. 

(169) Zu den Gesellschafterdarlehen und dem Rangrücktritt des 
Landes zugunsten der NG für das Projekt „Nürburgring 
2009“: Diese Darlehen wurden zinslos, ohne Gebühren 
und unbefristet gewährt. Die Kommission hat Zweifel 
daran, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Investor 
seinen Tochterunternehmen Darlehen oder Rangrücktritt 
zu derart günstigen Bedingungen gewähren würde. 

(170) In Anbetracht der finanziellen Lage der NG zweifelt die 
Kommission auch daran, dass die NG zu dem Zeitpunkt, 
zu dem das Land die Gesellschafterdarlehen gewährte, 
überhaupt eine vergleichbare Finanzierung auf dem Fi
nanzmarkt erhalten hätte. Die Kommission erinnert fer
ner daran, dass die NG mindestens seit 2006 defizitär 
wirtschaftete und dass Deutschland keinen Nachweis da
für erbringen konnte, dass bei den Gesellschafterdarlehen 
für einen privaten Investor eine Aussicht auf eine an
gemessene Rendite bestand. Die Kommission vertritt da
her gegenwärtig die Auffassung, dass durch die Entschei
dung der Behörden, sich an den Gesellschafterdarlehen zu 
beteiligen, der NG ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft 
wurde. In diesem Fall könnte sich dieser Vorteil auf die 
gesamte Höhe des Beitrags des Staates belaufen. 

(171) Die Kommission muss daher zum gegenwärtigen Stand 
der Untersuchung Zweifel daran äußern, dass sich die 
Maßnahmen des Landes mit denen eines privaten markt
wirtschaftlich handelnden Investors vergleichen ließen 
und dass daher der NG kein wirtschaftlicher Vorteil ver
schafft wurde. Die Größenordnung des Vorteils könnte 
sich auf die gesamte Höhe der Darlehen belaufen.
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(172) Nach Auskunft Deutschlands stellt die Übernahme von 
83,3 % bzw. 6,7 % der Anteile der MSR durch die NG 
bzw. die RIM keine staatliche Beihilfe dar. Beide bezahl
ten nur […] EUR für die Geschäftsanteile. Derzeit werden 
sämtliche Anteile an der MSR von der NG und der RIM 
gehalten. Die Kommission kann jedoch nicht ausschlie
ßen, dass die MSR zum Zeitpunkt der Übernahme als ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten zu betrachten war. 
Sollte dies zutreffen, könnte mit der Übernahme den 
Verkäufern der Geschäftsanteile – Mediinvest, Geisler & 
Trimmel und Weber – ein wirtschaftlicher Vorteil ver
schafft worden sein. Auf der Grundlage der ihr übermit
telten Angaben kann die Kommission daher gegenwärtig 
nicht ausschließen, dass es sich bei dem Erwerb von 90 % 
der Geschäftsanteile der MSR um eine staatliche Beihilfe
maßnahme handelte. Die Kommission fordert daher die 
deutschen Behörden auf, Informationen und alle sach
dienlichen Unterlagen bereitzustellen, die die Kommission 
in die Lage versetzen zu prüfen, ob die MSR zu dem 
Zeitpunkt, als die Vereinbarung über die Übertragung 
der Anteile an der MSR getroffen wurde, als ein Unter
nehmen in Schwierigkeiten zu betrachten war. 

(173) Nicht zuletzt ist die Kommission der Überzeugung, dass 
ohne die staatliche Finanzierung die vorstehend beschrie
benen Maßnahmen nicht durchgeführt worden wären. 
Ferner beziehen sich diese auf die Errichtung und den 
Betrieb des Komplexes und sind nicht als Infrastruktur 
einzustufen, und es ist nicht zu erwarten, dass die staat
lichen Mittel eine marktübliche Rendite erbringen wer
den. Die Kommission geht daher davon aus, dass für 
die Errichtung und den Betrieb der oben beschriebenen 
Einrichtungen staatliche Beihilfe gewährt wurde. 

Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

(174) Die deutschen Behörden bestreiten nicht die Existenz ei
nes wirtschaftlichen Vorteils als solchen. Deutschland 
macht geltend, dass es sich bei der Organisation von 
Formel-1-Rennveranstaltungen um eine Beihilfemaß
nahme handelt, die nach den DAWI-Vorschriften mit 
dem Binnenmarkt vereinbar ist. Da Deutschland nicht 
behauptet, dass es sich bei der Maßnahme um eine Aus
gleichsmaßnahme handelt, die keine Beihilfe beinhaltet, 
weil sie alle in der Rechtsprechung im Fall Altmark ge
nannten Voraussetzungen erfüllt, wird auf diesen Aspekt 
bei der Prüfung der Vereinbarkeit und nicht bei der Fest
stellung des Vorliegens staatlicher Beihilfen eingegangen. 

4.1.4. Spezifizität 

(175) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind Maßnahmen dann 
als staatliche Beihilfe einzustufen, wenn sie „bestimmte 
Unternehmen oder Produktionszweige“ begünstigen. In dem 
in Rede stehenden Fall hat es an dieser Stelle den An
schein, dass die betreffenden Vorteile NG, ISB, NAG, Me
diinvest, MSR, CMHN, Geisler & Trimmel und Weber 
gewährt wurden. Da die öffentlichen Mittel – im Rahmen 
jeder einzelnen Maßnahme – für ein einzelnes Unterneh
men bestimmt waren, wurden sie selektiv im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV gewährt. 

(176) Die Kommission stellt fest, dass die Kreditlinie aus dem 
Liquiditätspool nur den Unternehmen gewährt wird, die 
an dem Pool teilnehmen. Damit ist die Maßnahme selek

tiv im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV. Gegen
wärtig liegen der Kommission außer zur NG und der 
Frankfurt Hahn GmbH ( 105 ) keine Informationen über 
die übrigen Unternehmen vor, die an dem Liquiditätspool 
teilnehmen. Was den Liquiditätspool anbelangt, so be
schränkt sich der vorliegende Sachvortrag auf die NG 
und die ISB. Weitere Untersuchungen hinsichtlich mögli
cher Vorteile, die den übrigen Unternehmen, die an dem 
Liquiditätspool teilnehmen, verschafft wurden, bleiben 
hiervon unbenommen. 

(177) De facto handelt es sich bei den unmittelbar und mittel
bar Begünstigten der Beihilfemaßnahme offenbar um all 
diejenigen Unternehmen, die Eigentümer, Nutzer oder 
Betreiber von Teilen der Einrichtungen sein können, die 
von der Beihilfe profitieren, wenn diese Begünstigten die
selben Einrichtungen zum selben Preis am Markt nicht 
ohne staatliche Beihilfe zu finden in der Lage wären. 

4.1.5. Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des 
Handels 

(178) Wenn durch Beihilfen, die von einem Mitgliedstaat ge
währt werden, die Stellung eines Unternehmens gegen
über anderen Unternehmen, die im Handel innerhalb der 
Union im Wettbewerb stehen, gestärkt wird, ist der Han
del als durch diese Beihilfen beeinträchtigt anzusehen. 
Nach ständiger Rechtsprechung ( 106 ) reicht es für die Ver
fälschung des Wettbewerbs durch eine Maßnahme aus, 
dass der Empfänger der Beihilfe in Märkten, die dem 
Wettbewerb offenstehen, mit anderen Unternehmen im 
Wettbewerb steht. 

Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(179) Eine Rennstrecke mit […] Besuchern jährlich steht im 
Wettbewerb um Besucher auch aus anderen Ländern. 
Aufgrund der Größe der Rennstrecke Nürburgring und 
ihrer Nähe zu anderen europäischen Rennstrecken, ins
besondere den Rennstrecken Spa-Francorchamps, Zolder, 
Hockenheim, Valkenswaard und Mettet, ist nicht davon 
auszugehen, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten 
nicht beeinträchtigt sein könnte. 

(180) Unter Beihilfegesichtspunkten besteht offenbar aus den 
vorstehend dargestellten Gründen eine Verfälschung des 
Wettbewerbs oder zumindest die Gefahr einer Verfäl
schung des Wettbewerbs, wenn durch Beihilfen zu Renn
streckentätigkeiten die Nutzung dieser Einrichtungen ge
fördert wird, wie dies der Fall zu sein scheint. Hinsichtlich 
der Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaa
ten steht der Nürburgring mit der Deutschen Tourenwa
gen-Meisterschaft (DTM) im Wettbewerb mit anderen 
Rennstrecken in der Union, die Spitzenwettkämpfe im 
Motorsport ausrichten. Die Motorsportaktivitäten ziehen 
offenbar nicht nur Besucher aus Deutschland, sondern 
auch aus den angrenzenden Ländern Belgien und Luxem
burg sowie aus anderen Mitgliedstaaten an.
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Maßnahmen zur Tourismusförderung 

(181) Ein Freizeitpark mit […] Besuchern jährlich steht im 
Wettbewerb um Besucher auch aus anderen Ländern. 
Aufgrund der Größe des Nürburgring-Komplexes und 
seiner Nähe zu anderen europäischen Freizeitparks, ins
besondere den Freizeitparks Eifelpark Gondorf, Phantasia
land Brühl, Freizeitpark Lochmühle, Le Labyrinth Durbuy 
und Durbuy Adventure, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht 
beeinträchtigt sein könnte. 

(182) Aus den vorstehend dargestellten Gründen besteht offen
bar eine Verfälschung des Wettbewerbs oder zumindest 
die Gefahr einer Verfälschung des Wettbewerbs, wenn 
durch Beihilfen zu Freizeitparktätigkeiten die Nutzung 
dieser Einrichtungen gefördert wird, wie dies der Fall zu 
sein scheint. In diesem Zusammenhang muss daran er
innert werden, dass eine Beschwerde eines im Wett
bewerb stehenden Freizeitparkbetreibers vorliegt. Hin
sichtlich der Auswirkungen auf den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zieht der Freizeitpark Nürburgring offen
bar nicht nur Besucher aus Deutschland, sondern auch 
aus den angrenzenden Ländern Belgien und Luxemburg 
sowie aus anderen Mitgliedstaaten an. Im vorliegenden 
Fall könnte es zu kurz gegriffen sein, bei der Prüfung 
auf Verfälschung des Wettbewerbs nur den Wettbewerb 
mit anderen Freizeitparks zu berücksichtigen. Es könnte 
auch ein Wettbewerb mit anderen Arten von Tätigkeiten 
bestehen (beispielweise Museen). Zudem verzeichnet der 
Freizeitpark nicht unerhebliche Besucherzahlen ([…] Be
sucher pro Jahr). 

Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

(183) Eine Formel-1-Rennstrecke mit 68 000 Besuchern jähr
lich steht im Wettbewerb um Besucher von Formel-1- 
Rennen. Aufgrund der Größe des Nürburgring-Komplexes 
und der begrenzten Zahl von Formel-1-Rennstrecken in 
der Europäischen Union (Hockenheimring in Deutsch
land, Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien, Silver
stone Circuit im Vereinigten Königreich, Hungaroring in 
Ungarn, Autodromo di Monza in Italien, Circuit de Ca
taluña und Valencia Street Circuit in Spanien) kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt sein könnte. Auf der 
Angebotsseite ist festzustellen, dass Formel-1-Rennen an 
unterschiedliche Rennstrecken in verschiedenen Mitglied
staaten vergeben werden. 

(184) Wenn durch Beihilfen für die Organisation von Formel-1- 
Rennveranstaltungen der Zugang von Kunden zu diesen 
Veranstaltungen gefördert wird, wie dies hier offenkundig 
der Fall ist, besteht offenbar eine Verfälschung des Wett
bewerbs oder zumindest die Gefahr einer solchen Ver
fälschung. Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Handels 
zwischen Mitgliedstaaten steht der Nürburgring mit sei
nen Formel-1-Rennveranstaltungen im Wettbewerb mit 
anderen Formel-1-Rennstrecken in der Union. Besucher 
werden nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus 
anderen Mitgliedstaaten angezogen. 

4.1.6. Schlussfolgerung 

(185) Aus den dargelegten Gründen gelangt die Kommission 
derzeit zu dem vorläufigen Standpunkt, dass die in Er
wägungsgrund (71) aufgeführten Maßnahmen, die unmit

telbar oder mittelbar durch das Land oder den Landkreis 
Ahrweiler gewährt wurden, staatliche Beihilfen im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 1 AEUV beinhalten. Selbst wenn 
es sich bei einer dieser Maßnahmen für sich allein be
trachtet nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, ist den
noch zu prüfen, ob sie nicht in Verbindung mit den 
übrigen Maßnahmen als staatliche Beihilfe zu betrachten 
ist. Sollte sich erweisen, dass die in Rede stehenden Maß
nahmen staatliche Beihilfen beinhalten, deren Gewährung 
nicht den Bedingungen der vorläufigen Genehmigung der 
Kommission entspricht, so hat Deutschland das Durch
führungsverbot von Artikel 108 Absatz 3 AEUV nicht 
eingehalten. 

4.2. Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt 

(186) Die Kommission muss prüfen, ob die vorstehend dar
gestellten Beihilfen mit dem Binnenmarkt vereinbar sind. 
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es Sache 
des Mitgliedstaats, mögliche Gründe für die Vereinbarkeit 
vorzubringen und nachzuweisen, dass die Voraussetzun
gen für die Vereinbarkeit erfüllt sind. ( 107 ) 

Einrichtungen und Betrieb der Rennstrecke 

(187) Deutschland macht nicht geltend, dass durch die Maß
nahmen, die vor Beginn des Projekts „Nürburgring 2009“ 
im Jahr 2007 eingeleitet wurden, oder die Maßnahmen 
des Teilbereichs I, die die Tribüne, die ring arena, die Er
schließungsmaßnahmen und einen Teil der Ausstattung be
treffen (die nach Auffassung Deutschlands der allgemei
nen Infrastruktur zuzurechnen und somit nicht als staat
liche Beihilfen zu betrachten sind), DAWI unterstützt 
werden. 

Maßnahmen zur Tourismusförderung 

(188) Nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV gelten für Unterneh
men, die mit DAWI betraut sind oder den Charakter 
eines Finanzmonopols haben, die Vorschriften der Ver
träge und insbesondere die Wettbewerbsregeln. Allerdings 
sieht Artikel 106 Absatz 2 AEUV eine Ausnahme von 
dieser Regel für den Fall vor, dass eine Reihe von Voraus
setzungen erfüllt ist: So muss erstens der Staat ein Un
ternehmen mit der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe 
offiziell betrauen. Zweitens muss sich der Auftrag auf 
eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse beziehen. Drittens muss die Ausnahme für die 
Erfüllung der übertragenen Aufgabe erforderlich und 
dem Zweck angemessen sein. Schließlich darf die Ent
wicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union zu
widerläuft. 

(189) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird sich die Kommission 
bei ihrer Prüfung dahingehend, ob die Voraussetzungen 
für die Ausnahme nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV 
erfüllt sind, darauf konzentrieren, ob es sich um DAWI 
handelt und ob eine offizielle Betrauung erfolgt ist. Da 
die Definition der DAWI-Verpflichtungen unklar bleibt, 
ist die Kommission gar nicht dazu in der Lage die Kosten, 
die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, zu prüfen 
und zu beurteilen in welcher Höhe ein Ausgleich erfor
derlich und angemessen wäre. In diesem Zusammenhang
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wird Deutschland aufgefordert, der Kommission alle An
gaben und Unterlagen zu übermitteln, die notwendig 
sind, um die Einhaltung aller in Abschnitt 2 des Rahmens 
der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleis
tungen ( 108 ) („DAWI-Rahmen“) von 2011 und auch in 
Abschnitt 3 der Mitteilung über die Anwendung der Beihilfe
vorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen 
für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse ( 109 ) („DAWI-Mitteilung“) von 2011 
genannten Vereinbarkeitsvoraussetzungen zu prüfen. 

(190) Die Vereinbarkeit der vorliegenden Beihilfe mit dem Bin
nenmarkt muss im Lichte des DAWI-Rahmens geprüft 
werden. ( 110 ) 

(191) Deutschland argumentiert, dass durch die Finanzierung 
zum Teil die Erbringung von DAWI unterstützt wurde 
und dass hinsichtlich der Finanzierung die Entscheidung 
der Kommission von 2005 anwendbar sei. Dies betrifft 
bestimmte Teile von Teilbereich I der Maßnahme, näm
lich die Errichtung von ring werk, Parkhaus und Autowelten. 

(192) Da die Definition der DAWI in den Zuständigkeitsbereich 
der Mitgliedstaaten fällt, sind die Befugnisse der Kommis
sion hier begrenzt. In diesem Fall wird durch die sub
ventionierten Einrichtungen jedoch offenbar kein all
gemeiner Nutzen für die Gesellschaft erbracht. Die Kom
mission kann nicht ausschließen, dass hinsichtlich der 
Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags ein offen
sichtlicher Fehler vorliegt und dass die erbrachten Dienst
leistungen im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Tä
tigkeiten keine besonderen Merkmale aufweisen. ( 111 ) 

(193) Hinsichtlich des ring werks hat die Kommission Zweifel an 
der Existenz von Bildungselementen, die das Vorliegen 
von DAWI rechtfertigen könnten. Beim Komplex der 
Autowelten ist die Kommission der Auffassung, dass die 
Existenz von Flächen, die als Ausstellungs- und Verkaufs
räume für Automobilhersteller konzipiert sind, die Ein
stufung als DAWI ausschließt. ( 112 ) Ferner ist nicht er

sichtlich, weshalb mit einem Parkhaus für eine Rennstre
cke eine DAWI erbracht werden sollte. ( 113 ) Insbesondere 
kann dann, wenn die Finanzierung für den Nürburgring 
und die Tribüne nicht als Finanzierung von Infrastruktur
einrichtungen sondern als Unterstützung der Verwal
tungsgesellschaften NG und/oder NAG eingestuft wird, 
kaum argumentiert werden, dass Parkflächen, die aus
schließlich diesem Zweck dienen, als DAWI betrachtet 
werden können. 

(194) Auf der Grundlage der vorstehenden Prüfung vertritt die 
Kommission die Auffassung, dass die Definition der 
DAWI nicht hinreichend präzise ist, als dass die Kommis
sion zu dem Schluss kommen könnte, dass darin kein 
offensichtlicher Fehler enthalten ist. 

(195) In jedem Fall müssen die Betrauung der NG mit der 
Erbringung der DAWI und die Regelungen für die Finan
zierung mit den DAWI-Vorschriften vereinbar sein. 
Deutschland sieht die Betrauung für alle Maßnahmen in 
dem Gesellschaftsvertrag der NG, der Genehmigung des 
Projekts „Nürburgring 2009“ durch den Aufsichtsrat der 
NG (die durch einen entsprechenden Kabinettsbeschluss 
des Landes gedeckt ist) und den Geschäftsplanungen. ( 114 ) 
Die Kommission fordert die deutschen Behörden auf, die 
von ihnen erwähnte Genehmigung des Aufsichtsrats der 
NG für das Projekt „Nürburgring 2009“ und den entspre
chenden Kabinettsbeschluss des Landes sowie die Ge
schäftsplanungen vorzulegen. 

(196) Wenngleich ein Teil der Unterlagen, die als Betrauungsakt 
bezeichnet werden, der Kommission noch nicht vorliegt, 
erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass die Vereinbar
keitsvoraussetzungen der DAWI-Vorschriften in diesem 
Fall erfüllt sind. In diesem Zusammenhang akzeptiert 
die Kommission den Sachverhalt, dass unterschiedliche 
Elemente der Betrauung in verschiedenen Akten nieder
gelegt sein können, ohne deshalb die Angemessenheit der 
Definition der Verpflichtungen in Zweifel zu ziehen. 
Doch erscheint es unwahrscheinlich, dass Akte, die vom 
Begünstigten selbst ausgehen, als Betrauungen ebendieses 
Begünstigten betrachtet werden könnten. Zudem enthal
ten die derzeit von Deutschland als Betrauungsakte be
zeichneten Akte wahrscheinlich keinerlei Bestimmungen 
hinsichtlich des Finanzierungsmechanismus und der Ver
meidung einer Überkompensation. Ferner erfüllen die 
von Deutschland zum Bestandteil des Betrauungsakts er
klärten Geschäftsplanungen nicht die Voraussetzung, dass 
die Parameter für die Berechnung des Ausgleichs in einer 
rechtsverbindlichen Urkunde enthalten sein müssen. Da
her kann die Kommission derzeit nicht zu dem Ergebnis 
gelangen, dass die DAWI-Verpflichtungen eindeutig und 
genau definiert sind. 

(197) Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die DAWI-Verpflich
tungen nicht genau definiert sind, vertritt die Kommis
sion aufgrund der verfügbaren Informationen die Auffas
sung, dass der öffentliche Auftrag der Begünstigten nicht 
in angemessener Form übertragen wurde.
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( 108 ) Siehe Mitteilung K(2011) 9406 endg., Rahmen der Europäischen 
Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen vom 20.12.2011, 
ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15-22. 

( 109 ) Siehe Mitteilung K(2011) 9404 endg. über die Anwendung der 
Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistun
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse vom 20.12.2011, ABl. C 8 vom 
11.1.2012, S. 4-14. 

( 110 ) Siehe Mitteilung K(2011) 9406 endg., Rahmen der Europäischen 
Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen vom 20.12.2011, 
Randnr. 69. 

( 111 ) Siehe Mitteilung K(2011) 9404 endg. über die Anwendung der 
Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistun
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse vom 20.12.2011, Randnr. 45. 

( 112 ) Deutschland verweist auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
in den verbundenen Rechtssachen C-223/99 und C-260/99, Ago
ra/ Ente Autonomo Fiera Internationale de Milano, demzufolge 
eine Einrichtung, deren Zweck in der Durchführung von Tätigkei
ten besteht, die darauf gerichtet sind, Messeveranstaltungen, Aus
stellungen und sonstige vergleichbare Vorhaben auszurichten, 
keine Einrichtung des öffentlichen Rechts zur Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ist. Allerdings er
scheint es schwierig, aus diesem Urteil Folgerungen für den vor
liegenden Fall zu ziehen, da es im Zusammenhang mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge erging und sich nicht auf staatliche Beihilfen 
bezog. 

( 113 ) Dieser Fall unterscheidet sich von der Sachlage in der Rechtssache 
T-274/01, Valmont, da das Parkhaus ausschließlich Besuchern des 
Nürburgrings vorbehalten ist. 

( 114 ) Siehe Fußnote 63.



(198) Angesichts dieser Beurteilung der Vereinbarkeit hat die 
Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zweifel an 
der Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt der Beihilfen 
als angeblicher Ausgleich für die Erbringung von DAWI 
nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV. 

(199) Hinsichtlich des ISB-Darlehens für andere Investitionen 
als die in die Einrichtungen der Rennstrecke (Tranchen 2 
bis 4 in Höhe von […] Mio. EUR) macht Deutschland 
geltend, dass hierauf der Befristete Gemeinschaftsrahmen 
anwendbar sei. Soweit sich die NG zum 1. Juli 2008 
nicht in finanziellen Schwierigkeiten befand, könnten 
die Tranchen 2 bis 4 des ISB-Darlehens unter den Be
fristeten Gemeinschaftsrahmen fallen. 

(200) Nach Angaben Deutschlands war die NG zum 1. Juli 
2008 nicht als ein Unternehmen in Schwierigkeiten zu 
betrachten. Deutschland bringt vor, dass die NG durch 
die Gesellschafterdarlehen des Landes mit unwiderrufli
chem Rangrücktritt finanziell stabilisiert worden war. ( 115 ) 
Die negativen Bilanzsummen der NG wurden angeblich 
in der Hauptsache durch eine Rangrücktrittserklärung des 
Landes gegenüber allen übrigen Gläubigern und eine po
sitive Prognose für die Geschäftstätigkeit des Unterneh
mens beseitigt, so dass eine Insolvenz nach dem deut
schen Insolvenzrecht abgewendet wurde. Außerdem stuft 
Deutschland offenbar die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit den defizitären Formel-1-Rennveranstaltungen und 
dem Projekt „Nürburgring 2009“ als Sondereffekte ein 
und weist nach, dass bei Abzug dieser Tätigkeiten bei 
der Berechnung der Jahresergebnisse diese Ergebnisse po
sitiv ausgefallen wären. 

(201) Die gebilligte Bundesrahmenregelung zum Befristeten Ge
meinschaftsrahmen ist auf Unternehmen anwendbar, die 
sich am 1. Juli 2008 nicht in Schwierigkeiten befanden. 
Unternehmen, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht in 
Schwierigkeiten befanden, jedoch danach infolge der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise in Schwierigkei
ten gerieten, können demnach Beihilfen gewährt werden. 

(202) Angesichts wachsender Überschuldung und eines negati
ven Eigenkapitals kann die Kommission nicht ausschlie
ßen, dass die NG zum 1. Juli 2008 als Unternehmen in 
Schwierigkeiten zu betrachten war. Außerdem weist die 
NG – wie den Ausführungen in den Erwägungsgründen 
(23) und (24) sowie den Angaben in Tabelle 2 zu ent
nehmen ist, die typischen Symptome eines Unterneh
mens in Schwierigkeiten auf, wie wachsende Verluste, 
einen insgesamt negativen operativen Cashflow und einen 
Verlust des Reinvermögens. 

(203) Das Unternehmen ist auch als Unternehmen in Schwie
rigkeiten zu betrachten, wenn Ursache für seine angeblich 
wiederhergestellte finanzielle Stabilität die Gewährung un
rechtmäßiger staatlicher Beihilfen ist. 

(204) Die Kommission ist der Auffassung, dass sich die NG 
zum damaligen Zeitpunkt in wirtschaftlichen Schwierig
keiten befand und daher am privaten Kreditmarkt einen 

höheren Zinssatz hätte bezahlen müssen. Ferner ist klar, 
dass das Unternehmen keinen Zugang zu externen Finan
zierungsquellen hatte. ( 116 ) 

(205) Offenbar hätten ohne die staatliche Intervention die fi
nanziellen Verbindlichkeiten dazu geführt, dass die liqui
den Mittel der NG einen negativen Saldo aufgewiesen 
hätten, was deren Insolvenz zur Folge gehabt hätte. Da
her kann die Kommission angesichts der finanziellen 
Lage der NG derzeit nicht ausschließen, dass die NG 
ohne den Subventionsbeschluss vor dem 1. Juli 2008 
nicht insolvent geworden wäre. 

(206) Die Kommission hat daher Zweifel daran, dass die 
Tranchen 2 bis 4 des ISB-Darlehens in den Anwendungs
bereich des Befristeten Gemeinschaftsrahmens fallen. An
hand der ihr derzeit vorliegenden Informationen kann die 
Kommission somit nicht ausschließen, dass die NG zum 
1. Juli 2008 als ein Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne von Abschnitt 2.1 der Leitlinien zu betrachten war. 
Die Kommission fordert die deutschen Behörden auf, 
hierzu weitere Erläuterungen und alle sachdienlichen Un
terlagen zu übermitteln. 

Organisation von Formel-1-Rennveranstaltungen 

(207) Deutschland macht geltend, dass die Organisation der 
Formel-1-Rennveranstaltungen als DAWI zu betrachten 
sei. Zu den betreffenden Maßnahmen gehören die kurz
fristige Finanzierung der NG aus dem Liquiditätspool des 
Landes, die Gesellschafterdarlehen für Formel-1-Rennver
anstaltungen sowie der Konzessionsvertrag zwischen der 
NG und der NAG. 

(208) Was den Liquiditätspool des Landes und die Gesellschaf
terdarlehen für Formel-1-Rennveranstaltungen anbelangt, 
so profitiert nach Auffassung der Landesregierung die 
gesamte Region von der Ausrichtung der Formel-1-Renn
veranstaltungen. Allerdings geht aus den von Deutsch
land eingereichten Unterlagen deutlich hervor, dass das 
Formel-1-Geschäft am Nürburgring defizitär ist und dass 
das Land sich zu dessen Subventionierung entschlossen 
hat. Ferner räumt Deutschland ein, dass die Formel-1- 
Rennveranstaltungen strukturell defizitär sind und dass 
Formel-1-Rennveranstaltungen auch auf anderen Renn
strecken mit Defiziten verbunden sind. 

(209) Hinsichtlich des Konzessionsvertrags behaupten die deut
schen Behörden, dass die Voraussetzungen der DAWI- 
Entscheidung von 2005 erfüllt seien und dass es sich 
bei dem Ausgleich um eine gerechtfertigte Beihilfe han
dele. 

(210) Die Kommission ist der Auffassung, dass bei der Defini
tion des öffentlich-rechtlichen Auftrags ein offensicht
licher Fehler unterlaufen ist, da die erbrachten Dienstleis
tungen im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Tätig
keiten keine besonderen Merkmale aufweisen. ( 117 ) Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die deutschen
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( 115 ) Zu diesem Zweck gewährte das Land der NG am 21. August 2007 
ein Gesellschafterdarlehen über […] Mio. EUR und gab mit Schrei
ben vom 21. August 2007 an die NG eine Rangrücktrittserklärung 
ab. 

( 116 ) Vgl. Beschluss der Kommission in der Sache C 19/2009, TV2 
Denmark, ABl. L 50 vom 23.2.2012, S. 21. 

( 117 ) Siehe Mitteilung K(2011) 9404 endg. über die Anwendung der 
Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistun
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse vom 20.12.2011, Randnr. 45.



Behörden auf keinen Betrauungsakt für die Formel-1- 
Rennveranstaltungen hingewiesen haben, hat die Kom
mission jedenfalls erhebliche Zweifel daran, dass die Fi
nanzierung dieser Rennveranstaltungen mit den Voraus
setzungen der DAWI-Vorschriften vereinbar ist. In die
sem Zusammenhang wird Deutschland aufgefordert, der 
Kommission alle Informationen und Unterlagen zur Ver
fügung zu stellen, die notwendig sind um zu prüfen, ob 
bei der Finanzierung der Formel-1-Rennveranstaltungen 
alle Vereinbarkeitsvoraussetzungen von Abschnitt 2 des 
DAWI-Rahmens und auch von Abschnitt 3 der DAWI- 
Mitteilung eingehalten werden. Darüber hinaus fordert 
die Kommission Deutschland auf, Informationen über 
sämtliche Zahlungen zu übermitteln, die im Zusammen
hang mit den Formel-1-Rennveranstaltungen zwischen 
der NG und der NAG geflossen sind. 

(211) Deutschland wird aufgefordert Informationen über Bei
hilfen vorzulegen, die im Zusammenhang mit den For
mel-1-Rennveranstaltungen auf dem Nürburgring im Jahr 
2011 gewährt wurden. Außerdem fordert die Kommis
sion Deutschland auf, Informationen über Zahlungen von 
Zinsen aus den Verbindlichkeiten der NG im Zusammen
hang mit den Formel-1-Rennveranstaltungen an den Li
quiditätspool des Landes, die in der Vergangenheit erfolgt 
sind, (Höhe des Betrags und Datum) sowie über etwaige 
Zahlungsaufschübe hierbei zu übermitteln. 

Sonstige die Vereinbarkeit betreffende Bestimmungen 
(212) Deutschland trägt keine weiteren Gründe für die Verein

barkeit der verschiedenen Maßnahmen vor. Neben Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV besteht nach den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen keine weitere offen
sichtliche Rechtsgrundlage für derartige Beihilfen. Da in 
der EU bereits eine ganze Reihe von Rennstrecken und 
kommerziellen Freizeitparks existieren, wirken die Beihil
fen offenbar nicht einem Marktversagen entgegen. An der 
Notwendigkeit der Beihilfen bestehen daher Zweifel. 

4.3. Vorläufige Schlussfolgerungen 

(213) Hinsichtlich aller vorgenannten Maßnahmen hat die 
Kommission Zweifel. Derzeit vertritt die Kommission 
den vorläufigen Standpunkt, dass die in Erwägungs
grund (71) aufgeführten, vom Land oder dem Landkreis 
Ahrweiler unmittelbar oder mittelbar zu bevorzugten Be
dingungen gewährten Maßnahmen mit dem Binnenmarkt 
nicht vereinbare Investitionsbeihilfen oder Betriebsbeihil
fen darstellen, durch die die laufenden Aufwendungen 
von Eigentümerin und Betreiberin von Rennstrecke und 
Freizeitpark vermindert werden. Nach der Rechtspre
chung des Gerichts sind derartige Betriebsbeihilfen nicht 
mit dem Binnenmarkt vereinbar. ( 118 ) 

5. BESCHLUSS 

In Anbetracht dieser Erwägungen fordert die Kommission 
Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Ab
satz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union auf, sich innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses 
Schreibens zu äußern und alle zweckdienlichen Angaben zur 
Prüfung der Maßnahmen zu übermitteln. Hierzu zählen: 

(a) die Finanzkennzahlen für die Mediinvest, die MSR, die 
CMHN und die NAG für die Jahre 2006 bis 2011 sowie 
für die Monate Januar und Februar 2012; 

(b) die Finanzkennzahlen für die NG für die Jahre 2009 bis 
2011 sowie für die Monate Januar und Februar 2012; 

(c) genaue Angaben zur Aufteilung der mit dem ISB-Darlehen 
gewährten Mittel in Höhe von 330 Mio. EUR zwischen der 
NG, der MSR und der CMHN; 

(d) Informationen über Beihilfen, deren Gewährung zukünftig 
(einschließlich 2012) im Zusammenhang mit dem Nür
burgring-Komplex vorgesehen ist; 

(e) die Klärung der Frage, ob vom Landkreis Ahrweiler im 
Zeitraum von 2002 bis 2011 im Zusammenhang mit 
dem Nürburgring-Komplex außer den Kapitalerhöhungen 
der NG durch einen Liquiditätsbeitrag in Höhe von 
488 700 EUR weitere Beihilfen gewährt wurden (Datum, 
Art und Höhe der Beihilfe, Begründung); ferner die Angabe 
der Höhe der vom Landkreis Ahrweiler im Zusammenhang 
mit der Kapitalerhöhung um 10 Mio. EUR vom 4. Septem
ber 2007 gewährten Beihilfe; 

(f) Angaben über die (Rück-)Zahlungen aller Verbindlichkeiten 
im Rahmen der Maßnahmen, die von diesem Beschluss 
betroffen sind (einschließlich Zinszahlungen), in der Ver
gangenheit (Rechtsgrundlagen, Höhe des Betrags, Fällig
keitsdatum, Zahlungsdatum) und speziell über Zahlungs
aufschübe bei diesen (Rück-)Zahlungen; 

(g) alle Vereinbarungen, die den Nürburgring-Komplex betref
fen; 

(h) die Finanzierungskonditionen der Kreditlinie aus dem Li
quiditätspool für die NG (außer den durchschnittlichen 
jährlichen Zinsen); 

(i) Äußerungen zur Zurechenbarkeit der Verpachtung des 
Nürburgring-Komplexes, der Übertragung der Anteile an 
der MSR und des Konzessionsvertrags über die Organisa
tion von Formel-1-Rennveranstaltungen sowie sämtliche 
Angaben und Unterlagen (beispielsweise Anweisungen 
des Landes, der Landesregierung oder von Bediensteten 
des Landes), die zur Prüfung der Frage der Zurechenbarkeit 
dieser Maßnahmen nach den in Erwägungsgrund (83) ge
nannten Kriterien erforderlich sind; 

(j) Äußerungen zur Zurechenbarkeit der Gesellschafterdarle
hen der NG sowohl vor Beginn des Projekts „Nürburgring 
2009“ als auch für das Projekt „Nürburgring 2009“ sowie 
von Darlehen, Patronatserklärung und Rangrücktritt der 
NG zugunsten der CST, der Zahlungen an die Pinebeck/IPC 
und der Forderungsabtretung der MIB zum Staat sowie 
sämtliche Angaben und Unterlagen (beispielsweise Anwei
sungen des Landes, der Landesregierung oder von Bediens
teten des Landes), die zur Prüfung der Frage der Zurechen
barkeit dieser Maßnahmen nach den in Erwägungs
grund (83) genannten Kriterien erforderlich sind;
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( 118 ) Rechtssache T-459/93, Siemens SA/Kommission, Slg. 1995, II- 
01675, Randnr. 48. Siehe hierzu auch die Rechtssache T-396/08, 
Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/Kommission, 
Randnrn. 4648, und Rechtssache C-156/98, Deutschland/Kommis
sion, Slg. 2000, I-06857, Randnr. 30, und die zitierte Rechtspre
chung.



(k) alle Geschäftsplanungen für das Projekt „Nürburgring 
2009“; 

(l) den anwendbaren Basissatz für die Finanzierung aus dem 
Liquiditätspool; 

(m) die Ratings der NG, die zu dem Zeitpunkt erstellt wurden, 
zu dem die Kreditlinien aus dem Liquiditätspool einge
räumt wurden; 

(n) die Klärung der Frage, ob die kurzfristige Finanzierung der 
NG zu den Finanzierungskonditionen des Landes gewährt 
wird und welches Rating das Land zum Zeitpunkt der 
Einräumung der Kreditlinien hatte; 

(o) alle Informationen und Unterlagen, die die Kommission in 
die Lage versetzen zu prüfen, ob die Mittelaufnahme durch 
die ISB aus dem Liquiditätspool des Landes in Höhe von 
285 Mio. EUR und gegebenenfalls weitere Mittelaufnah
men der ISB aus dem Liquiditätspool des Landes im Zu
sammenhang mit dem Nürburgring-Komplex zu Markt
bedingungen gewährt wurden; 

(p) Angaben über alle von der NG und der ISB im Zusammen
hang mit dem Nürburgring tatsächlich geleisteten Zinszah
lungen in den Liquiditätspool (Höhe des Betrags und Da
tum) sowie über etwaige Zahlungsaufschübe; 

(q) Äußerungen dazu, ob im vorliegenden Fall die vorstehend 
erwähnte kurzfristige Finanzierung aus dem Liquiditätspool 
zu Marktbedingungen gewährt wurde; 

(r) eine Erklärung, wie das Rating der NG zum Zeitpunkt der 
Darlehensgewährung ermittelt wurde; 

(s) eine Erklärung, weshalb es nicht gelang, eine private Finan
zierung für das Projekt „Nürburgring 2009“ zu realisieren; 

(t) Informationen und Unterlagen über die Bonität der NG, 
der MSR und der CMHN und deren Geschäftspläne im 
Zusammenhang mit dem ISB-Darlehen; 

(u) Informationen und Unterlagen, die die Kommission in die 
Lage versetzen zu prüfen, ob die NG für die Garantieerklä
rung des Landes über die Verbindlichkeiten aus dem ISB- 
Darlehen eine dem Marktpreis entsprechende Garantieprä
mie zahlte, wobei die finanzielle Lage der NG zu berück
sichtigen ist; 

(v) Angaben zur Höhe des von der NAG tatsächlich gezahlten 
Pachtzinses für die Verpachtung des Nürburgring-Komple
xes, mit Angabe der Zahlungstermine; 

(w) Äußerungen zu der Differenz zwischen den nach den tat
sächlichen Beihilfebedingungen zu zahlenden Zinsen und 
den Zinsen, die zu Marktbedingungen zu zahlen gewesen 
wären, im Falle aller elf Tranchen der stillen Beteiligungen 
der RIM an der Mediinvest; 

(x) Angaben über alle tatsächlich erfolgten Zahlungen der Ver
bindlichkeiten aus den stillen Beteiligungen der RIM ein
schließlich Zinsen (Höhe des Betrags und Datum) sowie 
über etwaige Zahlungsaufschübe; 

(y) Informationen und Unterlagen, die die Kommission in die 
Lage versetzen zu prüfen, ob die Mediinvest für die Garan
tieerklärung der ISB über die Verbindlichkeiten aus den 
stillen Beteiligungen der RIM eine Garantieprämie zu 
Marktbedingungen zahlte, wobei die finanzielle Lage der 
Mediinvest zu berücksichtigen ist; 

(z) eine Begründung für die Einnahmen aus der Spielbank
abgabe sowie Angaben zu ihrer Aufteilung zwischen der 
NG und der NAG; 

(aa) Informationen und alle sachdienlichen Unterlagen, die die 
Kommission in die Lage versetzen zu prüfen, ob die MSR 
zu dem Zeitpunkt, als die Vereinbarung über die Übertra
gung der Anteile an der MSR getroffen wurde, als ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten zu betrachten war; 

(bb) alle Informationen und Unterlagen, die notwendig sind, 
um zu prüfen, ob bei der Finanzierung der Errichtung 
von ring werk, Parkhaus und Autowelten alle Vereinbarkeits
voraussetzungen von Abschnitt 2 des DAWI-Rahmens und 
Abschnitt 3 der DAWI-Mitteilung eingehalten wurden; 

(cc) alle Angaben und Unterlagen, die notwendig sind, um zu 
prüfen, ob bei der Finanzierung der Formel-1-Rennver
anstaltungen alle Vereinbarkeitsvoraussetzungen von Ab
schnitt 2 des DAWI-Rahmens und von Abschnitt 3 der 
DAWI-Mitteilung eingehalten werden; 

(dd) die Genehmigung des Aufsichtsrats der NG für das Projekt 
„Nürburgring 2009“ und der entsprechenden Kabinetts
beschluss des Landes; 

(ee) weitere Erläuterungen dazu, ob die NG zum 1. Juli 2008 
als ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leit
linien zu betrachten war; 

(ff) Informationen über sämtliche Zahlungen, die im Zusam
menhang mit den Formel-1-Rennveranstaltungen zwischen 
der NG und der NAG geflossen sind; 

(gg) Informationen über Beihilfen, die im Zusammenhang mit 
den Formel-1-Rennveranstaltungen auf dem Nürburgring 
im Jahr 2011 gewährt wurden; 

(hh) Informationen über Zahlungen von Zinsen aus den Ver
bindlichkeiten der NG im Zusammenhang mit den Formel- 
1-Rennveranstaltungen an den Liquiditätspool des Landes, 
die in der Vergangenheit erfolgt sind, (Höhe des Betrags 
und Datum) sowie über etwaige Zahlungsaufschübe bei 
diesen Zahlungen. 

Die Kommission fordert die deutschen Behörden auf, unverzüg
lich eine Kopie dieses Schreibens an die möglichen Beihilfeemp
fänger zu senden. 

Die Kommission verweist Deutschland auf die aussetzende Wir
kung von Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union und auf den Artikel 14 der Ver
ordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswid
rigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden 
können.
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Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die 
Beteiligten durch Veröffentlichung dieses Schreibens und einer 
aussagekräftigen Zusammenfassung desselben im Amtsblatt der 
Europäischen Union unterrichten wird. Ferner wird sie die Betei
ligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unter
zeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekannt

machung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen 
Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermitt
lung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kennt
nis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, 
sich innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffent
lichung zu äußern.”
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